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Vorwort des Chefs der Hessischen Staatskanzlei 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

 

ich freue mich, Ihnen den ersten Bericht der hessischen Landesregierung zum Stand 
der Verwaltungsmodernisierung in der neuen Legislaturperiode vorzustellen. Eine 
neue Regierung bringt immer den Wind der Veränderung mit, was im Sinne der Ver-
waltungsmodernisierung zu begrüßen ist. So hat die neue Landesregierung beste-
hende Vorhaben kritisch hinterfragt und teilweise andere Schwerpunkte, besonders im 
Hinblick auf Innovation und neue Arbeitsmethoden gesetzt. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass eine zukunftsorientierte Verwaltung entscheidend für den Erfolg unseres 
Bundeslandes ist. Daher hat die Hessische Landesregierung Vorhaben initiiert, die in 
den Startlöchern stehen oder ihre Arbeit bereits aufgenommen haben. Hierbei konnten 
bereits erste Erfolge bei der Verwaltungsmodernisierung verzeichnet werden, die sich 
in verschiedenen Bereichen widerspiegeln: 

1. Beschleunigte Prozesse: Durch die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen 
konnten wir die Bearbeitungszeiten für Anträge und Genehmigungen erheblich 
verkürzen. Die Bevölkerung und Unternehmen profitieren von schnelleren 
Dienstleistungen. 

2. Effizienzsteigerung: Agile Arbeitsmethoden haben dazu beigetragen, dass 
Teams effizienter zusammenarbeiten. Bürokratie wird abgebaut und die Lan-
desverwaltung kann flexibler auf Veränderungen reagieren. 

3. Bessere Bürgerbeteiligung: Die Plattformen zur Bürgerbeteiligung werden 
gut angenommen. Bürger und Bürgerinnen können ihre Ideen in digitaler Form 
einbringen und Feedback geben, was zu besseren Entscheidungen führt. 

4. Umweltschutzmaßnahmen: Es wurden Initiativen gestartet, um den CO2-Fuß-
abdruck der Verwaltung zu reduzieren. Energieeffizienzprojekte und nachhal-
tige Beschaffung sind bereits umgesetzt. 

5. Interkommunale Kooperation: Durch den Austausch bewährter Praktiken mit 
anderen Kommunen wurden Synergien genutzt und in vielen Punkten vonei-
nander gelernt. 

Ich bin stolz auf den Fortschritt, der bereits in dieser kurzen Zeit erreicht werden konnte 
und werde weiterhin daran arbeiten, die Verwaltung zu modernisieren und den Service 
zu verbessern. In den kommenden Berichten werden Sie mehr über unsere Fort-
schritte und die konkreten Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung erfahren.  

Ich wünsche Ihnen eine informative und anregende Lektüre.  

 

Ihr 

 

 

Gez. Benedikt Kuhn 
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I. Entbürokratisierung 

Der Landesregierung ist es ein großes Anliegen, den Bürokratieabbau im Schulter-
schluss mit den Bürgerinnen und Bürgern, der Wirtschaft, der Gesellschaft und der 
Verwaltung anzugehen.  

Die zur Umsetzung erforderlichen Strukturen wurden umgesetzt: 

Beim Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbüro-
kratisierung und Bevollmächtigter des Landes Hessen beim Bund wurde eine Stabs-
stelle Entbürokratisierung (MinBE) als kleine schlagkräftige Einheit eingerichtet. 

In Anbetracht des Querschnittscharakters der Thematik wurde zur übergreifenden Ko-
ordinierung der „Kabinettsausschuss für Entbürokratisierung“ (KASEB) eingesetzt. In 
diesem Gremium sind unter Vorsitz des Ministers die Ressorts auf Staatssekretärs-
ebene, sowie der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung vertreten. 
Aufgabe des Kabinettsausschusses ist die Herbeiführung von übergreifenden, poli-
tisch-strategischen Entscheidungen. 

In den Ressorts wurden spiegelbildlich Entbürokratisierungsbeauftragte bestimmt. 

Im Juni 2024 hat sich auf Einladung des Entbürokratisierungsministers das „Bündnis 
gegen Bürokratie“ mit Vertretern aus der Wirtschaft, den kommunalen Spitzenverbän-
den sowie Vertretern aus den Bereichen Landwirtschaft, Pflege, den Gewerkschaften 
und des Ehrenamts konstituiert. Von dort gibt es Input der Praktiker über die gesamte 
Legislaturperiode hinweg. 

Im Juli 2024 hat Hessen einen Bürokratie-Melder im Internet freigeschaltet. Unter bes-
sereinfach.hessen.de können Vorschläge zum Bürokratieabbau eingereicht werden. 
Die Resonanz mit hunderten von Vorschlägen schon in den ersten Wochen ist äußerst 
positiv (www.bessereinfach.hessen.de). 
  

http://www.bessereinfach.hessen.de/
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II. Digitalisierungsvorhaben 

1. Digitale Verwaltung Hessen Teilstrategie 

Mit der Digitalen Verwaltung Hessen (kurz DVH) wurde in der letzten Legislaturperiode 
eine Teilstrategie des Geschäftsbereiches der Hessischen Ministerin für Digitale Stra-
tegie und Entwicklung verabschiedet, die ein klares Nutzenversprechen gegenüber 
den Bürgern, Mitarbeitern der Verwaltung sowie Unternehmen gibt. Im nunmehr neu 
aufgestellten Ministerium für Digitalisierung und Innovation wurden in der Abteilung III 
„Verwaltungsdigitalisierung“ die operativen Aufgaben aus dem Hessischen Ministe-
rium des Innern und Sport integriert. Die Vereinigung von strategischen Überlegungen 
und Umsetzungsressourcen eröffnet die Möglichkeit der verstärkten Operationalisie-
rung der Verwaltungsdigitalisierungsstrategie und der damit fortschreitenden digitalen 
Transformation der Landesverwaltung.  

Auf Bundesebene bringt sich Hessen in den Entwicklungsprozess einer föderalen 
Dachstrategie im IT-Planungsrat ein. Diese soll die Zusammenarbeit zwischen Bund 
und Ländern stärken, die Digitalisierung der Verwaltung beschleunigen und hierfür vor 
allem übergeordnete Ziele und Ansprüche sowie neue Leitsätze der föderalen Zusam-
menarbeit definieren. Der Bund als derzeitiger Vorsitz und Mecklenburg-Vorpommern 
als Vorsitzland im Jahr 2025 haben den Auftrag, mit Unterstützung der FITKO (Föde-
rale IT-Kooperation) die Strategieentwicklung zu steuern. Der dreiteilige Entwicklungs-
prozess sieht die Erarbeitung eines Zukunftsbildes, die Ausarbeitung von Schwer-
punktthemen sowie die Erarbeitung einer Umsetzungsstrategie vor. 

2. Verwaltungsdigitalisierung 

Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung haben stets die Bürgerinnen und Bürger 
im Blick. Es geht darum, für diese den Zugang zur Verwaltung zu vereinfachen, Ab-
läufe zu beschleunigen, effizienter und sicherer zu machen. Um diese Ziele zu errei-
chen, muss die Verwaltung jedoch auch den Blick nach innen richten und eigene Struk-
turen kontinuierlich weiterentwickeln und optimieren. Den Zentralabteilungen kommt 
hierbei naturgemäß eine entscheidende Rolle zu. So wurde im Hessischen Ministerium 
des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz beispielsweise eine Projektgruppe zur Er-
stellung eines neuen Raumnutzungskonzepts eingerichtet. Ziel ist die Optimierung der 
Raum- und Flächennutzung durch die Erstellung eines neuen, modernen Raumkon-
zepts für das Ministerium. Dabei werden u. a. die verschiedenen Möglichkeiten geprüft, 
eine Raumbuchungssoftware zu beschaffen und einzusetzen. Es ist beabsichtigt, 
Desk-Sharing in den dafür in Frage kommenden Bereichen zu etablieren und den Ar-
beitsalltag der Beschäftigten mit einer Software technisch zu unterstützen, um so die 
Zusammenarbeit zu fördern und Synergieeffekte zu nutzen.  

Darüber hinaus befindet sich im Bereich des Behördlichen Gesundheitsmanagements 
ein IT-Verfahren in Prüfung, durch das wesentliche Teile des Terminmanagements di-
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gitalisiert werden können. Ziel ist es, mit Hilfe des Terminbuchungssystems ressour-
cenaufwändige manuelle Prozesse abzulösen und gleichzeitig den Nutzerinnen und 
Nutzern ein intuitives, zeitgemäßes Produkt zur Verfügung zu stellen. 

Mit dem Hessischen Dienststellenverzeichnis (HeDis) verantwortet das Hessische Mi-
nisterium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz ein elementares Quellsystem 
der IT-Infrastruktur der Landesverwaltung. In HeDis werden die Dienststellendaten der 
Hessischen Landesverwaltung gepflegt und abrufbar gemacht. So greift u. a. das Meta 
Directory Land Hessen (MLH) auf diese Daten zu und stellt sie für die landesweite 
Benutzersteuerung zur Verfügung. Aufgrund der zwingenden Ablösung des Altverfah-
rens HeDis betreibt das HMdI ein Projekt im HCC, um das Altverfahren HeDis durch 
eine Neuentwicklung in SAP abzulösen. Ziel ist es, eine langfristig tragfähige IT-Lö-
sung für die Pflege der Dienststellendaten zu etablieren und so auch die landesweite 
Benutzersteuerung sicherzustellen. 

3. CIO – Rolle und Aufgaben 

Der CIO (Chief Information Officer) und Bevollmächtigte für E-Government und Infor-
mationstechnologie des Landes Hessen ist für die strategische Steuerung der gesam-
ten Informationstechnologie und die koordinierende operative Umsetzung von IT-Pro-
jekten auf Landesebene zuständig. Ausgestattet mit ressortübergreifender Kompetenz 
und der Vertretungsbefugnis auf Bundesebene ist es das primäre Ziel des CIO, die 
Verwaltungsmodernisierung in Hessen voranzutreiben, Verwaltungsprozesse effizien-
ter zu gestalten und die Akzeptanz der Nutzerfreundlichkeit erhöhen. Der CIO ist im 
Hessischen Ministerium für Digitalisierung und Innovation verortet. Dort stellen die 
Weiterentwicklung von Architektur und Standards, die Strategie und Gremien der Ver-
waltungsdigitalisierung, Post-OZG, die Registermodernisierung (RegMoG) und EfA 
sowie KI in der Verwaltung und Multi-Cloud-Strategie, die Digitaloffensive Kommunen 
sowie DMS 4.0 wichtige Prioritäten dar. 

Im Rahmen der IT-Gesamtstrategie setzt sich der CIO für die Resilienz der staatlichen 
IT ein. So wird Sorge dafür getragen, dass Digitalisierung und Fortschritt dazu führen, 
Geschäftsprozesse für Nutzer zu automatisieren und zu vereinfachen, einen schnelle-
ren Wissenstransfer zu ermöglich, der wiederum eine effektivere Zusammenarbeit der 
Nutzer fördert und mehr Flexibilität ermöglicht. 

4. Digitaloffensive mit den hessischen Kommunen 

Um die hessischen Kommunen in ihrer flächendeckenden und durchgehenden Ver-
waltungsdigitalisierung sowie bei der Konsolidierung der IT-Infrastruktur weiter zu un-
terstützen, hat das Hessische Ministerium für Digitalisierung und Innovation eine Digi-
taloffensive mit den hessischen Kommunen begründet. Auf Grundlage einer umfas-
senden Erhebung des aktuellen Digitalisierungsstandes hessischer Kommunen und 
der Identifikation bestehender Digitalisierungshemmnisse sollen zielgerichtete Maß-
nahmen zur Unterstützung und Förderung der kommunalen Ebene entwickelt werden. 
Die vorgesehenen Maßnahmen des Hessischen Ministeriums für Digitalisierung und 
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Innovation erstrecken sich von der Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur über die In-
tensivierung des Wissensaustausches bis hin zu strukturell-prozeduralen Hilfestellun-
gen. 

5.  Modernisierung Dokumentenmanagementsystem - DMS 4.0 

Das Vorhaben „Modernisierung Dokumentenmanagementsystem (DMS)“ ist eines der 
größten Digitalisierungsprojekte in der hessischen Landesverwaltung mit dem Ziel der 
flächendeckenden Einführung der elektronischen Aktenführung inklusive Vorgangsbe-
arbeitung. Schwerpunkt ist die Bereitstellung eines modernen, intuitiv nutzbaren, per-
formanten Dokumentenmanagementsystems (DMS 4.0). Bei der Einführung des 
neuen DMS 4.0, dass das bisher genutzte DMS HeDok ablöst, liegt der Fokus nicht 
nur auf dem Thema E-Akte, sondern zukunftsorientiert auf der Ausgestaltung des „Di-
gitalen Verwaltungsarbeitsplatzes“ mit Themen wie Vorgangsbearbeitung, vernetzte 
Zusammenarbeit, ergonomisches, barrierefreies und mobiles Arbeiten und Wissens-
management. 

Im Februar 2024 wurde das neue DMS 4.0 erstmals im Rahmen des flächendecken-
den Rollouts in der Hessischen Landesfeuerwehrschule (HLFS) „live“ geschaltet. Im 
Mai folgte die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD). Der Produktivbetrieb 
in den Behörden verläuft störungsfrei. Damit arbeiten – einschließlich der Pilotbehörde 
Oberfinanzdirektion – mittlerweile rund 1000 Beschäftigte in der hessischen Landes-
verwaltung mit dem neuen System. Bis Ende 2026 sollen rund 40.000 Arbeitsplätze – 
25.000 Büroarbeitsplätze und weitere 15.000 im Bereich der Fachanwendungen – mit 
dem neuen DMS 4.0 ausgestattet sein. Auftraggeber sind das Hessische Ministerium 
für Digitalisierung und Innovation (HMD) und das Hessische Ministerium der Finanzen 
(HMdF).  

6. Muster-Regelungsentwurf zum Umgang mit Systemen der generativen 
Künstlichen Intelligenz in der hessischen Landesverwaltung - Umgang mit 
textbasierten Dialogsystemen 

Künstliche Intelligenz (KI) bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Potentiale für die 
öffentliche Verwaltung. Sie trägt dazu bei, Verwaltungsabläufe effizienter zu gestalten, 
entlastet vor monotonen Arbeiten und steigert die Produktivität.   

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der hessischen Landesverwaltung nutzen zuneh-
mend moderne generative KI Werkzeuge wie z.B. Chat GPT für den Dienstgebrauch, 
ohne dies explizit kenntlich zu machen. Sie setzen sich so dem Risiko von Rechtsver-
stößen aus. Nicht nur aus Gründen des Beschäftigtenschutzes stellt die Landesregie-
rung Leitlinien für die rechtssichere dienstliche Nutzung von generativer Künstlicher 
Intelligenz in der hessischen Landesverwaltung bereit. 

Ziel des Muster-Regelungsentwurfs ist es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzu-
halten, mit frei zugänglichen generativen KI Anwendungen bewusst und sensibel um-
zugehen. 
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Letztlich obliegt es insbesondere der Verantwortung der Ressorts, konkrete Anwen-
dungsfälle zu identifizieren, ergänzende weiterführende Regelungen zu treffen und 
den erforderlichen Wissensstand zur Nutzung von generativen KI-Systemen herzustel-
len. In Anbetracht der immensen Dynamik des Themas KI soll der Muster-Regelungs-
entwurf in kurzen Abständen aktualisiert und fortgeschrieben werden. 

7. Digitalisierung des KRITIS-Lagebilds: Projektabschluss und Weiterent-
wicklung im Regelbetrieb 

Die Kritische Infrastruktur (KRITIS) bildet das „Nervensystem“ unserer modernen Ge-
sellschaft. Störungen oder Ausfälle der Kritischen Infrastruktur können erhebliche Aus-
wirkungen auf breite Bevölkerungsteile haben und negative soziale, ökonomische oder 
politische Folgen nach sich ziehen. Deshalb behält die Koordinierungsstelle KRITIS, 
die im Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) 
angesiedelt ist, in Zusammenarbeit mit den Ressorts sämtliche Kritische Infrastruktu-
ren in Hessen im Blick. Das wichtigste Instrument dafür ist das KRITIS-Lagebild, das 
komplett digitalisiert wurde. Ziel des Digitalisierungsprojekts war es, eine medien-
bruchfreie Lagebilderstellung zu schaffen sowie zugleich möglichst eine Echtzeit Dar-
stellung der Lage abbilden zu können. Das umfassende KRITIS-Lagebild speist sich 
dabei aus Beiträgen der jeweils zuständigen Ressorts. Es bietet einen Überblick über 
den aktuellen Zustand sämtlicher KRITIS-Bereiche und zeigt mögliche Störungsten-
denzen und Fehlentwicklungen bzw. Veränderungen an. 

Das im Sommer 2022 begonnene Projekt zur Digitalisierung des KRITIS-Lagebilds 
Hessen konnte im Juni 2023 erfolgreich abgeschlossen werden und in den Regelbe-
trieb überführt werden. Das neue System ermöglicht die digitale Erfassung der 62 „kri-
tischen Dienstleistungen“ der Kritischen Infrastruktur Hessen. Ein Ampelsystem visu-
alisiert die Lageeinschätzungen und Entwicklungstendenzen der KRITIS-Lagebeiträge 
der einzelnen Ressorts. Das System umfasst zudem eine Alarmierungsfunktion, die 
bei einem kritischen Status eine dringliche Benachrichtigung versendet. Diese Funk-
tion erhöht die Reaktionsfähigkeit. Nützliche Anlagen und Hintergrundinformationen 
können innerhalb des Systems den einzelnen Lagebeiträgen unkompliziert hinzuge-
fügt werden. 

Für die Ressorts, wurde der Prozess der Erstellung und strukturierten Übermittlung der 
Lagemeldungen durch die Digitalisierung des Lagebildes erheblich vereinfacht. Lage-
relevante Erkenntnisse können so schneller gebündelt werden und Eingang in das ge-
samte Lagebild finden.  

Zudem bietet das System einen strukturierten Datenexport für das Gemeinsame Kom-
petenzzentrum von Bund und Ländern (GEKOB). Das digitalisierte KRITIS-Lagebild 
ist Stand heute in Deutschland einzigartig, hat sich im Regelbetrieb bewährt und setzt 
somit neue Maßstäbe bei der Lagebeobachtung und -bewertung der kritischen Infra-
struktur. Um auch künftig ein schnelles und möglichst realitätsnahes Bild der Lage ab-
bilden zu können, wird das digitalisierte Lagebild-KRITIS auch weiterhin Anpassungen 
erfahren und sich auch im Regelbetrieb weiterentwickeln.   
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8. Digitalisierungsfortschritte im Bereich der hessischen Polizei 

Die Modernisierung im Bereich der hessischen Polizei ist maßgeblich durch den statt-
findenden gesellschaftlichen Wandel beeinflusst. Die komplexen Herausforderungen 
der Digitalisierung, wie beispielsweise neu entstehende Kriminalitätsphänomene, die 
Verfügbarkeit neuer technologischer Innovationen oder eine veränderte Erwartungs-
haltung der „digitalen“ Bürger können meist nicht mehr mit althergebrachten Lösungs-
strategien in ausreichender Weise adressiert werden. Auch im ersten Halbjahr 2024 
hat die hessische Polizei daher den eingeschlagenen Weg weiterverfolgt und die ge-
startete digitale Transformation zielgerichtet vorangetrieben. Aufgrund der Vielzahl an 
Themen und Herausforderungen war (wie bereits in den Jahren 2022 und 2023 erfolg-
reich erprobt) die Priorisierung der Handlungsfelder in Form einer behördenübergrei-
fenden „Roadmap 2024“ erfolgsentscheidend. Die Fokussierung auf priorisierte The-
menbereiche sichert eine sich schrittweise annähernde und ergebniszentrierte Arbeits-
weise. Die Roadmap 2024 umfasst aktuell insgesamt 54 Themenkomplexe, von denen 
23 im ersten Halbjahr 2024 durch die sogenannten Produktteams und Themenführer 
agil umgesetzt werden. 

Auf dem Weg hin zur „smarten Polizei“ der Zukunft wird mit dem Digitalisierungsprojekt 
„Schub 11“ weiterhin der notwendige Schub erzeugt, um im Thema Digitalisierung 
schrittweise und mit klarem Fokus weiter Fahrt aufzunehmen. Entsprechend dem 
Motto „Groß denken, klein anfangen“ werden skalierbare und gleichzeitig zukunftsfä-
hige Lösungen geschaffen, die sich am tatsächlichen Bedarf ausrichten und direkten 
Nutzen im polizeilichen Alltag erzeugen. 

Aber auch die Neuausrichtung der Kriminalitätsbekämpfung rückt ab 2024 in den zent-
ralen Fokus. Mit dem Projekt P24, das mit dem bestehenden Projekt Schub 11 eng 
verzahnt wurde, macht die hessische Polizei die Kripo zukunftsfest. Die Entwicklung 
krimineller Strukturen und deren Erscheinungsformen wird maßgeblich durch gesell-
schaftliche Veränderungen bestimmt. Es bestehen somit immerwährend neue Heraus-
forderung bei der Kriminalitätsbekämpfung. Diese Herausforderungen verlangen nicht 
nur eine gewissenhafte Überprüfung der vorhandenen Mechanismen, Strukturen und 
Arbeitsmethoden. Sie bedingen auch, dass dieser Überprüfung Anpassungen folgen, 
wo Verbesserungspotentiale erkannt werden, und die hessische Polizei so moderne 
Antworten zur strategischen Kriminalitätsbekämpfung findet. In einem ersten Schritt 
wurden neun Schwerpunktthemen identifiziert (Vorgangs- und Prozessanalyse, Orga-
nisierte- und Gewaltkriminalität, Kinder- und Jugenddelinquenz, Justiz und Recht, Per-
sonal, Einsatz- und Ermittlungsunterstützung, Wissenschaft, Finanzermittlungen, 
Staatsschutz), die einer vordringlichen Befassung hinsichtlich einer Optimierung oder 
Neuorganisation der Kriminalitätsbekämpfung bedürfen. Die Projektinitiierung wurde 
zu Jahresbeginn 2024 erfolgreich abgeschlossen. Alle Teilprojekte arbeiten. 

Mittlerweile werden alle angestoßenen Veränderungs- bzw. Weiterentwicklungsaktivi-
täten durch die bereits im Jahr 2023 gestartete Erweiterung der polizeilichen Aufbau-
organisation durch das sogenannte „Haus der Polizei“ geprägt und beeinflusst. Durch 
die neuartige Säulenstruktur (Gliederung in die Säulen Einsatz & Kriminalitätsbekämp-
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fung, Prävention, Technik & Digitalisierung, Bildung, Personal & Führung zur Vernet-
zung der Polizeibehörden) soll sich eine neue Form der behördenübergreifenden Zu-
sammenarbeit langfristig in der Organisation etablieren und zur Selbstverständlichkeit 
für alle Bediensteten werden. Gleichzeitig wird der Ansatz zukünftig als Ausgangs-
punkt für die ganzheitliche strategische Weiterentwicklung der Organisation dienen. Im 
Sinne eines „Dualen Betriebssystems“ ist das Haus der Polizei Vehikel und Werkzeug 
zur übergreifenden Problemlösung und Ausdruck einer modernen, problemangepass-
ten sowie zeitgemäßen Arbeitsweise. 

8.1 Weiterentwicklung INNOVATION HUB 110 sowie Transformation des Hes-
sischen Polizeipräsidiums für Technik 

Die zentrale Bedeutung des Ansatzes „Haus der Polizei“ wurde bereits durch die Um-
strukturierung des Hessischen Polizeipräsidiums für Technik (HPT) spürbar. Mit der 
neuen Organisationsstruktur wurde die Rolle des HPT innerhalb der Hessischen Poli-
zei gestärkt und die Behörde mit angepasster Organisation für die zukünftigen Her-
ausforderungen gerüstet. Neben der Einbindung in die neue Säulenstruktur und der 
Weiterentwicklung des INNOVATION HUB 110 wurden auch vormals ministerielle Auf-
gaben sowie die damit einhergehende Strategieverantwortung an das HPT übertra-
gen. 

Wesentlich ist die umgesetzte Verschmelzung der ehemaligen Abteilung 3 mit dem 
INNOVATION HUB 110 am Standort Frankfurt am Main. Der INNOVATION HUB 110 
als neue Abteilung unterscheidet sich mit seiner Organisationsstruktur und Arbeitsme-
thodik deutlich von den anderen Abteilungen der Behörde. Seine neun Fach- und neun 
Produktgruppen arbeiten im besonderen Maße agil und vernetzt. 

Um die Digitalisierungsaktivitäten der Polizei noch weiter zu stärken, wurden, parallel 
zur Umstrukturierung des HPT, auch die Idee des INNNOVATION HUB 110 konse-
quent fortentwickelt und erste Maßnahmen umgesetzt. Die hessische Polizei hat mit 
dem initialen INNOVATION HUB 110- Ansatz bereits im Jahr 2020 eine eigene Digita-
lisierungsschmiede geschaffen – ein Konzept, das in dieser Form weiterhin deutsch-
landweit einzigartig ist. Hier entwickelt ein Team aus Polizeibeamtinnen und -beamten 
gemeinsam mit IT-Spezialisten und Projektmanagern Lösungen für den polizeilichen 
Dienstalltag. Dabei setzt der INNOVATION HUB 110 auf verschiedene Schlüsselele-
mente: die Einbeziehung der Fachlichkeit, einen agilen Projektansatz für eine hohe 
Anpassungsfähigkeit, die nahtlose Integration der Lösungen in die Organisation, eine 
flächendeckende Beteiligung und eine kommunikative Begleitung all dessen. 

Mit dem Projekt zur Fortentwicklung des INNOVATION HUB 110 wird nun eine Ser-
viceeinheit für die gesamte Hessische Polizei und weitere Partner geschaffen, die un-
ter Beteiligung aller Behörden und unter Federführung des HPT sowie des HLKA Fach-
lichkeit und Technik enger zusammenführt. Hierbei liegt insbesondere die Weiterent-
wicklung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung im Fokus. Um die behördenübergrei-
fende Vernetzung zu fördern und die im INNOVATION HUB 110 gelernte Arbeitsweise 
auf weitere Themenbereiche auszudehnen, wurden mit der Erweiterung der nutzbaren 
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Flächen am Standort Frankfurt am Main die Grundlagen für die anstehende Fortent-
wicklung gelegt. 

Neben dem Aufbau eines neuen Ermittlungszentrums in Form eines OPERATIONS 
HUB werden ein Auswerte- und Analysezentrums im sogenannten INFORMATION 
HUB, ein Finanzermittlungszentrum im FINANCE HUB sowie die Realisierung der Fo-
rensikstraße zur zentralen Auswertung digitaler Datenträger als Teil einer DIGITAL-
FABRIK umgesetzt. Ziel des Ansatzes ist die Bündelung von fachlicher und digitaler 
Kompetenz zur Bearbeitung konkreter polizeifachlicher Herausforderungen. 

8.2 Stärkung der mobilen Arbeitsweise 

„Smartphones und Tablets werden zum festen Bestandteil des Dienstalltages. Die mo-
bile Erreichbarkeit stärkt die Nähe zu Bürgerinnen und Bürgern und verbessert die 
internen Arbeitsabläufe.“ - Die in dieser Vision zusammenfasste Erwartung ist bereits 
in vielen Bereichen Realität geworden. 

Durch die Vollausstattung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der hessischen Polizei 
mit mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets haben die Polizei-Apps die Po-
lizeiarbeit auf der Straße bereits deutlich verbessert und erleichtert. In Ergänzung zum 
bestehenden App-Portfolio, steht den Einsatzkräften nun mit der Strafanzeige-App 
eine weitere innovative App zur Verfügung. Um die Polizeikräfte zu entlasten, ist die 
digitale Sachbearbeitung am Entstehungsort der Daten essentiell. Mittels Strafan-
zeige-App können Strafanzeigen nun vor Ort aufgenommen werden. Mit der App kön-
nen die Polizeibeamtinnen und -beamten beispielsweise schnell Daten von Ausweis-
dokumenten auslesen und diese in das Vorgangsbearbeitungssystem der hessischen 
Polizei übertragen. Die Standorterkennung erfolgt automatisiert. Zurück auf dem Re-
vier ist die Anzeige nahezu komplett fertig. 

Es entfällt die Doppelerfassung von Daten, wie es bislang der Fall war, nämlich erst 
Aufnahme aller Daten mittels Stift und Block und anschließend durch die händische 
Übertragung ins Vorgangsbearbeitungssystem. Mit der neuen App dagegen wird deut-
lich mehr Effizienz geschaffen, wodurch sowohl Wartezeiten für Bürgerinnen und Bür-
ger als auch die Bearbeitungszeit der Polizeikräfte reduziert werden. 

Eng verknüpft ist die Initiative der sogenannten Modellreviere, die weiterhin ausgebaut 
wird. Modellreviere erproben die verschiedenen Anwendungen und Lösungen für die 
digitale Polizeiarbeit der Zukunft unter Realbedingungen im Einsatz. Dazu entstehen 
Modellreviere in jedem hessischen Präsidium, die mit der neuesten Technik ausge-
stattet sind, um diese vor einem Rollout in der ganzen Polizei im Echtbetrieb zu testen. 

8.3 Cloud Journey 

Einen wesentlichen Baustein der Digitalstrategie der hessischen Polizei bildet die ge-
startete „Cloud-Journey“, also die zunehmende Umstellung auf cloudbasierte Dienste. 
Die Polizei Cloud Hessen als Private Cloud im Rechenzentrum der HZD ist als zentra-
lisierter Speicher- und Arbeitsort eine wirkungsvolle Antwort auf das Problem großer 
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Datenmengen. Gerade im Bereich der Bekämpfung von Kinder- und Jugendpornogra-
fie bringt die Cloud große Vorteile mit sich. Wesentlich hierbei ist eine zentrale Infra-
struktur, auf die Ermittlerinnen und Ermittler von jedem HessenPC zugreifen können, 
um erstens eine zentrale Analyseplattform zur Erkennung von Täterzusammenhängen 
zu nutzen und zweitens eine verbesserte – da cloudbasierte – Auswertungssoftware 
mit KI-Services zu nutzen. 

Die Nutzung der Cloudtechnologie als zentrale Plattformtechnologie stellt für die hes-
sische Polizei einen wichtigen Baustein dar, um künftig IT-Verfahren schnell, flexibel 
und skalierbar verfügbar zu machen. Ein erster Grundstein für eine umfassendere Mul-
ticloud-Strategie wurde zusammen mit der HZD durch die Realisierung der Polizei 
Cloud Hessen gelegt. Der Weg in die Public Cloud ist vorgezeichnet und wird die not-
wendige Flexibilität und Skalierbarkeit ermöglichen. Erste mögliche Anwendungsfälle 
werden getestet, um die Leistungsfähigkeit des Ansatzes Multicloud nachzuweisen. 

8.4 Elektronische Akte in Strafsachen 

Die vorgesehene Einführung der elektronischen Akte in Strafsachen (eAS) wird einen 
wesentlichen Baustein auf dem Weg zur Realisierung medienbruchfreier digitaler Pro-
zesse darstellen. Durch die digitale Erfassung eines Vorgangs (beispielsweise über 
die Onlinewache), die anschließende digitale Bearbeitung im Vorgangsbearbeitungs-
system und die papierlose Weitergabe der elektronischen Strafakte an die Justiz ent-
steht zukünftig ein zeitgemäßer Workflow, der eine effiziente und effektive Polizeiarbeit 
erlauben wird. 

Gemäß dem Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs ist der Akten- 
und Datenaustausch zwischen Polizei, Justiz und den Verwaltungsbehörden im Buß-
geldverfahren zu modernisieren. Die elektronische Akte in Strafsachen ist daher bun-
desweit spätestens bis 2026 umzusetzen.  

Eine technische Lösung wird im Rahmen des Programms Polizei 20/20 bereitgestellt 
und in die hessischen Workflows integriert. Wesentlicher Meilenstein auf dem Weg zur 
elektronischen Akte war die Auswahl des zentralen Dienstleisters. Mit Unterstützung 
der Hessischen Polizei wurde die HZD für den Betrieb der bundesweit genutzten Lö-
sung ausgewählt und die Arbeiten zum Aufbau der entsprechenden Infrastruktur ge-
startet. 

Aufgrund der Komplexität des Vorhabens wird die Umsetzung schrittweise erfolgen. 
Aktuell werden die technischen Systeme vorbereitet und die Voraussetzungen ge-
schaffen, um mit einer ersten Pilotierungsphase zeitnah starten zu können. 

8.5 Länderübergreifende Harmonisierung – das Programm Polizei 20/20 

Zur Umsetzung der Saarbrücker Agenda hat das BMI das „Programm Polizei 20/20“ 
ins Leben gerufen, an dem sich alle 20 deutschen Polizeien beteiligen. Angelehnt an 
die Saarbrücker Agenda ist eines der wesentlichen Ziele des Programms, die polizei-
liche Vorgangs- und Fallbearbeitung zu vereinfachen, indem Informationen schneller 
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abgeglichen, verifiziert und ausgetauscht werden können. Nach einer Phase der stra-
tegischen Konzeption geht das „Programm Polizei 20/20“ nun in die Umsetzungs-
phase, um entsprechend des entworfenen Zielbilds alle wesentlichen Transformati-
onsschritte bis zum Jahr 2030 abschließen zu können. 

Kernelemente des Programms, wie ein Datenhaus-Ökosystem für die deutsche Polizei 
zu errichten und die polizeilichen Verbundsysteme zu einem Informationsverbund Po-
lizei (IVP) zu transformieren, können nur im Verbund und in gegenseitigem Vertrauen 
geschaffen werden.  

Als Teilnehmer des Programms bringt sich die Hessische Polizei daher aktiv in die 
Ausgestaltung der gesetzten Zwischenziele ein. Insbesondere im Themenfeld mobile-
IT hat Hessen frühzeitig Verantwortung übernommen. Als Themenführer „Mobile-IT“ 
bringt Hessen beispielsweise die im INNOVATION HUB 110 entwickelten dienstlichen 
Applikationen als neuen Standard in das Programm zur Nachnutzung ein bzw. stellt 
die Applikationen für alle Teilnehmer zur Nachnutzung zur Verfügung. Die in Hessen 
entwickelte Modulare Applikations-Integrationsplattform (MAI) stellt zudem eine zent-
rale technische Komponente zum Aufbau des Datenhausökosystems dar. Durch die 
eingebrachten hessischen Komponenten entsteht eine kurzfristige Nutzenrealisierung 
durch frühzeitige und breite Bereitstellung mobiler Anwendungen. 

8.6 KI-Nutzung 

Der Einsatz von KI als wesentliche Zukunftstechnologie ist im Rahmen der Verfolgung 
von Straftaten und der Abwehr von Gefahren fachlich dringend geboten und ohne Al-
ternative. Im Zuge des Ausbaus des INNOVATION HUB 110 wird die hessische Polizei 
die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Services in enger Zusammenarbeit mit dem 
Hessischen Landeskriminalamt und den Polizeipräsidien hessenweit bündeln. Ziel ist 
die Zusammenführung von fachlicher und technischer Kompetenz, um den Ermittlerin-
nen und Ermittlern wirksame Lösungen bereitzustellen.  

Als Produktvision sollen beispielsweise zentrale Verfahren zur Auswertung und Ana-
lyse von Massendaten sowie die Bereitstellung von KI-Services über eine KI-Plattform 
weiter ausgebaut werden. Weiterhin wird umfassend in die technische Infrastruktur in-
vestiert, beispielsweise in die Polizei Cloud Hessen (PCH), um im Rahmen der recht-
lichen Befugnisse KI-Funktionalitäten für eine noch effizientere Kriminalitätsbekämp-
fung zur Verfügung stellen zu können.  

Durch die am 13.03.2024 erfolgte Zustimmung zum EU AI-Act gab das EU-Parlament 
endgültig grünes Licht für eine gesetzliche Regulierung des Einsatzes von Künstlicher 
Intelligenz in der Europäischen Union. Die Hessische Polizei beteiligt sich daher aktiv 
an einer entsprechenden Bund-Länder-Arbeitsgruppe, um die Auswirkungen der KI-
Verordnung auf die Polizeilichen KI-Systeme frühzeitig zu analysieren und gemeinsam 
Maßnahmen für einen rechtskonformen Betrieb von KI-System abzuleiten. 
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8.7 Forensische Auswertung – Aufbau der DIGITALFABRIK sowie des  
Forensiknetzes 

Durch die Erweiterung der Flächen im Zuge der Fortentwicklung des INNOVATION 
HUB 110 in Frankfurt am Main hat sich die einmalige Chance zur Etablierung einer 
sogenannten DIGITALFABRIK ergeben. Ziel der DIGITALFABRIK ist die Steigerung 
von Effizienz und Effektivität polizeilicher Prozesse, beispielsweise im Bereich der fo-
rensischen Auswertung, um mit Hilfe von Standardisierung und Automatisierung eine 
fließbandähnliche Abarbeitung bzw. Prozessbeschleunigung zu ermöglichen. 

Um Datenträger in einem weitgehend automatisierten Prozess auszuwerten und so 
eine schnellere und bessere Verbrechensbekämpfung zu ermöglichen, haben unter-
schiedliche Polizeipräsidien in Hessen unter der Leitung des HPT und des Hessischen 
Landeskriminalamts (HLKA) mit dem Aufbau der DIGITALFABRIK begonnen. Mit dem 
gemeinsamen Projekt, das zunächst mehrere Forensikstraßen zur effizienteren Erfas-
sung und Auswertung forensischer Asservate enthalten wird, soll die Auswertung von 
IT-Asservaten signifikant verbessert werden. Vorerst liegt der Fokus dabei auf Daten 
im Kampf gegen Kinderpornographie und sexuellen Missbrauchs von Kindern und Ju-
gendlichen. 

Es handelt sich dabei um die systematische, routinierte und möglichst automatisierte 
Abarbeitung von Datenträgern durch einen zentral konzentrierten und koordinierten 
Technik- und Fachpersonaleinsatz in der DIGITALFABRIK, der die dezentrale Bear-
beitung des digitalforensischen Gesamtprozesses für einen wesentlichen Teil der As-
servate ablöst.  

Das Konzept der Forensikstraßen geht Hand in Hand mit dem Konzept des zentralen 
Forensiknetzes. Das cloudbasierte Forensiknetz stellt den ersten Anwendungsfall der 
Polizei Cloud Hessen dar. Forensikerinnen und Forensiker können nun über die zent-
rale Infrastruktur auf die dezentral in den Polizeipräsidien gesicherten Daten zugreifen. 
Wesentlicher Mehrwert entsteht zusätzlich durch die zentrale Bereitstellung von An-
wendungen zur forensischen Analyse („Forensik-Desktop“) und die damit verbundene 
Verlagerung der automatisierten Datenaufbereitung in die neue Polizei Cloud. Mit die-
ser Lösung können die Ermittler digitale Asservate, die risikobehaftete Daten enthalten 
könnten, sicher analysieren, ohne dabei im Netz der Polizei Tür und Tor für Schadpro-
gramme (z.B. Ransomware) zu öffnen. 

9. EfA-Verfahren zur Umsetzung OZG 

Bund und Länder haben sich auf eine föderale Umsetzung der Verpflichtungen aus 
dem Onlinezugangsgesetz verständigt, deren Ergebnisse in Form sogenannter EfA-
Verfahren zur Nutzung bereitgestellt werden. EfA steht dabei für „Einer für Alle“ – ein 
Land entwickelt und betreibt ein Online-Antragsverfahren und stellt es prinzipiell allen 
anderen Ländern zur Nutzung zur Verfügung.  

Es konnte unter Federführung des Landes Hessen abgestimmt werden, dass die Be-
triebskosten für ausgewählte EfA-Verfahren im Jahr 2024 vollständig durch Restmittel 



  

 

16 

der FITKO (Föderale IT-Kooperation) finanziert werden. Ab dem Jahr 2025 greift wie-
der die bereits im Jahr 2023 beschlossene Regelung, dass für diese Verfahren die 
Hälfte der Betriebskosten aus dem gemeinsamen Budget von Bund und Ländern bei 
der FITKO finanziert werden, während die zweite Hälfte durch die nutzenden Länder 
anteilig beigetragen wird.  

Aufgrund zahlreicher Hürden (technisch, organisatorisch, fachlich, vergabe- und da-
tenschutzrechtlich) bleibt der Roll-Out der EfA-Verfahren hinter den Erwartungen zu-
rück. Durch die Vereinfachung, die durch die vollständige Finanzierung erreicht wird, 
sollen die gemeinsam finanzierten EfA-Verfahren in der Initiierungs- und Umstellungs-
phase 2024 auf eine stabile und langfristige Nutzungsbasis gestellt werden.  

Mit dem „Digitalisierungsprogramm Föderal“ wurden in den vergangenen Jahren klare 
Umsetzungsstrukturen über die föderalen Ebenen hinweg entwickelt, die ein Funda-
ment für die nutzerfreundliche Verwaltungsdigitalisierung gelegt haben. Im Sinne der 
Verstetigung und der Verankerung in den Fachressorts der Länder wurde auf Ebene 
der Abteilungsleitungen im IT-Planungsrat die Einrichtung einer Arbeitsgruppe be-
schlossen, um das bestehende Programm weiterzuentwickeln. Dabei sollen Vor-
schläge für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen den Ländern und dem Bund bei 
dem Betrieb und der Weiterentwicklung von EfA-Verfahren erarbeitet werden. Hessen 
hat die Federführung einer Unterarbeitsgruppe übernommen, in der diesbezügliche 
Aufgaben und Zuständigkeiten in Abgrenzung zwischen Fachressorts und übergrei-
fender Zuständigkeit des IT-Planungsrats beschrieben werden. 

9.1 EfA-Dienst „Breitband-Portal“ – Digitaler Breitband-Antrag für die Zustim-
mung zur Leitungsverlegung nach § 127 Telekommunikationsgesetz  

Der in gemeinsamer Federführung der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz zur Um-
setzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) entwickelte Online-Dienst „Breitband-Por-
tal“ bildet die Zustimmung zur Leitungsverlegung nach § 127 Abs. 1-3, 6-8 Telekom-
munikationsgesetz (TKG) digital ab.  

Das „Breitband-Portal“ ermöglicht die digitale, medienbruchfreie Beantragung und Be-
arbeitung von Verwaltungsleistungen gemäß § 127 Abs. 1-3, 6-8 TKG. Auf Basis die-
ser als „Software-as-a-Service“-Anwendung (SaaS) bereitgestellten IT-Lösung werden 
Nutzerinnen und Nutzer sowohl im Rahmen der Antragstellung (auf Seiten der TK-
Unternehmen) als auch im Prozess der Zustimmung (auf Seiten der Wegebaulastträ-
ger) Schritt für Schritt durch die Beantragung und Bescheidung der Verwaltungsleis-
tung geführt. Rückfragen, Änderungen und die gesamte Kommunikation werden digital 
und medienbruchfrei über das Portal gesteuert. Durch den vollständig „Ende-zu-Ende“ 
digitalisierten Prozess wird das wegerechtliche Genehmigungsverfahren im Ausbau 
digitaler Infrastrukturen beschleunigt.  

Das „Breitband-Portal“ wird vom IT-Planungsrat vor dem Hintergrund der OZG-Umset-
zung als Leistung von föderalem Interesse eingestuft. Die ekom21 ist als IT-Dienstleis-
ter operativ für die Bereitstellung des EfA-Online-Dienstes „Breitband-Portal“ zustän-
dig. Das Ziel der vollständigen Digitalisierung des Beantragungs- und Zustimmungs-
prozesses im Bereich der Leitungsverlegung ist technisch praktisch erreicht. Aktuell 
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erfolgt der bundesweite Roll out. Die Länder Hessen und Rheinland-Pfalz nutzen das 
Breitband-Portal bereits in der Fläche mit jeweils mehr als 50 Prozent der Kommunen. 
Im Saarland wurde im 1. Quartal 2024 die Auftaktveranstaltung zum flächenhaften 
Roll-out in den Kommunen durchgeführt. Der Freistaat Sachsen hat den Vertrag zur 
Nachnutzung des Breitband-Portals im 2. Quartal 2024 geschlossen. Im Berichtszeit-
raum haben sich auch die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sach-
sen-Anhalt für eine Nachnutzung des Breitband-Portals entschieden. In weiteren inte-
ressierten Bundesländern wird der Online-Dienst mit ausgewählten Kommunen mit 
dem Ziel der Nachnutzung derzeit erprobt. Der Dienst wird nach dem EfA-Prinzip allen 
weiteren Bundesländern zur Nachnutzung angeboten. 

Aktuelle Informationen zum Breitband-Portal und dem Stand der Nachnutzung sind im 
Internet unter www.breitband-portal.de/ abrufbar. 

9.2 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes in den Bereichen Jagd und Fi-
scherei 

Zur Digitalisierung des Jagd- und Fischereiwesens setzt Hessen im Rahmen von Ei-
ner-für-Alle-Projekten (EfA) und den dazugehörigen EfA-Allianzen auf die Zusammen-
arbeit mit vielen weiteren Bundesländern. Im Vordergrund stehen dabei die Digitalisie-
rung der Antragstellung auf Erteilung von Jagd-, Falknerjagd- und Fischereischeinen. 
Weitere Leistungen dieser Projekte sind unter anderem die Antragstellung auf Zulas-
sung zur Jäger- und Falknerprüfung im Bereich der Jagd sowie Anzeige- und Geneh-
migungsleistungen im Bereich der Fischerei wie z. B. die Anzeige von Fischereipacht-
verträgen.  

Die EfA-Projekte wurden planmäßig zum Ende des Jahres 2023 abgeschlossen. Ak-
tuell steht eine Vielzahl an Online-Diensten in einer ersten Version zur Nachnutzung 
zur Verfügung. Das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, 
Forsten, Jagd und Heimat arbeitet im engen Austausch mit den federführenden Bun-
desländern Schleswig-Holstein (Fischerei) und Rheinland-Pfalz (Jagd) an der Nach-
nutzung von Leistungen aus diesen Themenbereichen. 

Dem intensiven und konstruktiven Arbeiten in der EfA-Allianz Fischerei folgte in Hes-
sen die Mitwirkung an der Referenzimplementierung der Leistungen „Anzeige Fische-
reipachtvertrag“ auf Ebene der Kommunen sowie „Ausnahmegenehmigung Fischfang 
mit Elektrizität“ auf Ebene der oberen Fischereibehörden. Die Pilotierung der beiden 
Leistungen wird derzeit verfolgt. Die Abstimmung zu den vertraglichen Details für die 
EfA-Nachnutzung wurde durch Hessen mit einer offiziellen Interessensbekundung be-
reits initiiert. Der Rollout kann nach Vertragsschluss bei den betroffenen Landesbehör-
den und bei interessierten unteren Fischereibehörden erfolgen. Die Pilotierung weite-
rer Leistungen zum Fischereischein soll nach Bereitstellung der Onlinebezahlmöglich-
keit und unter Berücksichtigung der Fortschritte bei der ganzheitlichen Digitalisierung 
des Fischereischeinwesens geprüft werden.  

Aufgrund der konkurrierenden Gesetzgebung im Bereich der Fischerei existieren le-
diglich Bundesgesetze zur Hochsee- und Küstenfischerei, weshalb im Zuge der Allianz 
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auch die weitgehende Harmonisierung der Länderfischereigesetze für die Binnenge-
wässer angestrebt wird. Resultat dieses Vorhabens ist die zukünftig lebenslange Gül-
tigkeit des Fischereischeins (bisher maximal zehn Jahre) sowie die gegenseitige An-
erkennung der Länderfischereischeine und Fischerprüfungen. Zu diesem Zweck läuft 
derzeit ein Projekt zur ganzheitlichen Digitalisierung des Fischereischeinwesens an. 
U. a. soll ein bundesweites Fischereischein- und Prüfungsregister geschaffen werden, 
welches die Erteilung der Fischereischeine und die Gültigkeitskontrolle dieser vor Ort 
vereinfachen und teilautomatisieren soll. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür hat-
ten bereits Einzug in das Ende 2022 novellierte Hessische Fischereigesetz sowie die 
Anfang 2023 novellierte Hessische Fischereiverordnung gefunden. 

Im Bereich des Jagdwesens hat der Bund zwar die Gesetzgebungskompetenz über 
das Recht der Jagdscheine, die Länder haben jedoch eine gewisse Abweichungskom-
petenz hinsichtlich der Ausgestaltung der Jägerprüfung. Diese sorgt dafür, dass die 
einzelnen Ländergesetzgebungen vor allem bei der Zulassung zur Jäger- und Falk-
nerprüfung und bei der Durchführung dieser stark divergieren. Ergebnis des EfA-Pro-
jektes Jagdschein Digital sind die Hessen-Mandanten für die Leistungen „Antrag Er-
teilung Jagd- und Falknerjagdschein“, „Antrag auf Zulassung zur Jäger- und Falkner-
prüfung“ und „Antrag Änderung Jagdschein“. Auch hier hat die Pilotierung der Online-
Dienste bereits begonnen. Nach Klärung der vertraglichen Details mit Rheinland-Pfalz 
und Festlegung der hessischen Strukturen für die kommunale EfA-Nachnutzung kann 
der Rollout bei interessierten unteren Jagdbehörden erfolgen. 

9.3 EfA-Nachnutzung des elektronischen Weinbegleitdokument-Verfahrens 
(eWeinBV) 

Im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) steht seit April 2024 das elektronische 
Weinbegleitdokument-Verfahren (eWeinBV)“ in Hessen zur Verfügung. Die Entwick-
lung und Bereitstellung zur Nachnutzung erfolgte durch das federführende Bundesland 
Rheinland-Pfalz im Rahmen der EfA-Allianz Weinbau. Der Vertrag zur Nachnutzung 
wurde durch das HMLU in 2024 gegenüber der FITKO gezeichnet. 

Das Weinbegleitdokument ist EU-rechtlich vorgeschrieben und eine Art „Ausweisdo-
kument“ für Weine. Das Dokument muss beim Transport von Weinbauerzeugnissen 
mitgeführt werden: Es enthält die wichtigsten Informationen bezüglich Herkunft und 
Qualität der Weine und ist somit ein wichtiger Beitrag für die Überwachung der Trans-
porte. Mit dem elektronischen Weinbegleitdokument steht der Weinbranche in Hessen 
nun seit dem 01.04.2024 unter onlinedienst-weinbau.de eine digitale Alternative zum 
bisherigen analogen Verfahren zur Verfügung. Das Verfahren kann von der Weinbran-
che nun bereits in allen Bundesländern außer Berlin und Bremen (Stand April 2024) 
genutzt werden.  

Für die Betriebe der Weinwirtschaft ermöglicht der Onlinedienst eine Reduzierung des 
bürokratischen Aufwands, da Abläufe vereinfacht werden können, Daten nicht mehr-
fach erfasst werden müssen und der bisher erforderliche postalische Versand der 
Durchschriften entfällt. Zusätzlich werden durch integrierte Plausibilitätsprüfungen Ein-
gabefehler vermieden.  

https://onlinedienst-weinbau.de/
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Für die entgegennehmende Behörde Landesbetrieb Hessisches Landeslabor bietet 
das Verfahren ebenfalls einen Mehrwert, da die Daten aus dem Onlinedienst im eben-
falls zentral bereitgestellten und angebundenen Fachverfahren weiterbearbeitet wer-
den können. 

Entscheidend für die erfolgreiche Nachnutzung für Hessen war und ist die kooperative 
Zusammenarbeit und enge Abstimmung über die Ländergrenzen hinweg sowie die 
zentrale Steuerung und intensive Begleitung des Roll-Out-Prozesses durch Rheinland-
Pfalz. Die Zusammenarbeit zur Erstellung des eWeinBV soll daher in einem kontinu-
ierlichen Prozess fortgeführt werden. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll das e-
WeinBV ausgebaut werden, in dem auch der Prozess für Kommissionäre von Weinen 
integriert wird und somit auch dieser Berufsgruppe eine Teilnahme an dem eWeinBV 
ermöglicht wird.  

9.4 OZG-Leistung Personenbeförderungsgenehmigung  

Im Rahmen der EfA („Einer-für-Alle“)-Leistung Personenbeförderungsgenehmigung 
wurden unter der Federführung des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum gemeinsam mit dem IT-Dienstleister ekom21 
– KGRZ Hessen Onlinedienste für die Taxi- und Mietwagengenehmigung sowie die 
Genehmigung für den Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen für Unternehmerin-
nen und Unternehmer entwickelt. Beide Antragsstrecken stehen den Bundesländern 
seit Ende 2022 über den FIT-Store der FITKO (Föderale IT-Kooperation) zur Nachnut-
zung zur Verfügung und ermöglichen über die Schnittstelle ins Fachverfahren eine 
vollständig digitale Bearbeitung der Verwaltungsakte. Die Anbindung der Schnittstellen 
durch den marktführenden Fachverfahrenshersteller ist bereits im Jahr 2023 erfolgt.  

Der Onlinedienst ist in hohem Maße auf Länderbedürfnisse automatisiert spezifisch 
anpassbar und bietet darüber hinaus integrierte Prüfungen für eine qualitativ hochwer-
tige Antragsübermittlung. Ein großes Release-Update der ekom21-Software zur EfA-
Leistung Personenbeförderungsgenehmigung wurde Ende November 2023 veröffent-
licht und enthält zahlreiche Verbesserungen und neue Funktionen, welche zum großen 
Teil von den Genehmigungsbehörden für die Benutzerfreundlichkeit gewünscht wur-
den. So wurde beispielsweise die Übersichtlichkeit der Startseite bei gleichbleibendem 
Informationsgehalt verbessert. Darüber hinaus haben die Genehmigungsbehörden 
nun die Möglichkeit einen individuellen Link einzufügen, der den Antragsteller oder die 
Antragstellerin mit weiteren Informationen, bspw. durch Verlinkung auf die Behörden-
website, versorgt. Zusätzlich stehen die Antragsstrecken nach diesem Release nun 
auch in englischer Sprache zur Verfügung.  

Insbesondere in Hessen konnten mittlerweile zahlreiche Genehmigungsbehörden 
(u.a. Wiesbaden, Bad Wildungen, Gelnhausen, Wetzlar) an den Onlinedienst Taxi- und 
Mietwagengenehmigung angebunden werden. Weitere 29 hessische Behörden befin-
den sich derzeit im Anbindungsprozess. Außerhalb Hessens konnten bereits in Rhein-
land-Pfalz, Baden-Württemberg, im Saarland sowie in den Stadtstaaten Berlin und 
Hamburg Genehmigungsbehörden an den Onlinedienst angeschlossen werden. In 
den Flächenändern sollen weitere Behörden folgen. Die Kraftomnibusgenehmigung ist 
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inzwischen in allen drei hessischen Regierungspräsidien implementiert, sodass dieser 
Onlinedienst flächendeckend in Hessen verfügbar ist. Außerhalb Hessens wurde der 
Onlinedienst Kraftomnibusgenehmigung ersten Genehmigungsbehörden im Saarland, 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt. 

Für den EfA-Betrieb und die Weiterentwicklung der Leistungen wurde ein Nachnut-
zungssteuerungskreis etabliert, welcher in regelmäßigen Abständen tagt. 

9.5 OZG-Leistung Führerschein 

Die Leistung Führerschein wurde vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, einem der beiden Federführer im OZG-The-
menfeld „Mobilität und Reisen“, gemeinsam mit dem hessischen IT-Dienstleister e-
kom21 – KGRZ Hessen entwickelt. Als eine der 16 Fokusleistungen wird die Leistung 
„Führerschein“ aufgrund ihrer hohen Relevanz mit Priorität bundesweit nach dem „Ei-
ner-für-Alle“ (EfA-)Prinzip bereitgestellt.  

Alle umsetzungsrelevanten Bestandteile der Leistungen (sogenannte „Leikas“) wurden 
digitalisiert und stehen seit Ende Oktober 2022 zur Verfügung. Wesentliche Kompo-
nenten wie die Authentifizierung über BundID, eine Biometrie-Komponente der Bun-
desdruckerei und die Bezahlung mittels gängiger ePayment-Verfahren sind in den An-
tragsprozess integriert.  

Die Online-Antragsstrecken des Führerscheins bieten einen Mehrwert für Bürgerinnen 
und Bürger sowie nachnutzende Behörden durch eine vollständige Ende-zu-Ende-Di-
gitalisierung. Die Entwicklung erfolgte unter Einbeziehung von Beteiligten aus den 
Fahrerlaubnisbehörden und wurde umfangreichen Tests zur Nutzerfreundlichkeit un-
terzogen und optimiert.  

Um diesen Mehrwert bundesweit flächendeckend zu erreichen, werden die Schnittstel-
len zu den Online-Anträgen des digitalen Führerscheinantrags von verschiedenen 
Fachverfahrensherstellern umgesetzt, darunter GekoS mbH, Komm.One, prokommu-
nal und Telecomputer GmbH. Zur Nutzung der Online-Anträge, auch bei noch nicht 
eingerichteter Schnittstelle an die Fachverfahren, wurde eine PDF-Lösung geschaffen. 
Hierbei wird der online gestellte Antrag als PDF-Dokument der Sachbearbeitung zur 
weiteren Bearbeitung zur Verfügung gestellt.  

Im Rahmen der Anbindung an die EfA-Leistung „Führerschein“ stoßen die Fahrerlaub-
nisbehörden auf unterschiedliche Herausforderungen. Um diesen umfassend zu be-
gegnen, hat das HMWVW gemeinsam mit dem hessischen IT-Dienstleister ekom21 – 
KGRZ Hessen ein umfassendes Rollout-Konzept entwickelt. Dieses beinhaltet eine 
individuelle fachliche und technische Begleitung der Kolleginnen und Kollegen in den 
Fahrerlaubnisbehörden sowie die Bereitstellung von Infrastrukturkomponenten, falls 
diese nicht im Land oder der Kommune verfügbar sind.  

Die Nachnutzung der EfA-Leistung „Führerschein“ ist über den Marktplatz der EfA-
Leistungen der govdigital möglich. Neben Hessen haben 13 weitere Bundesländer In-
teresse an einer Nachnutzung bekundet. Bis Mai 2024 haben Baden-Württemberg, 
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Berlin, Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen einen Nachnutzungsvertrag unter-
zeichnet. Der digitale Führerscheinantrag wird bereits in knapp 70 Prozent der hessi-
schen und knapp 90 Prozent der baden-württembergischen Fahrerlaubnisbehörden im 
Produktivbetrieb genutzt. Auch Fahrerlaubnisbehörden in Brandenburg, dem Saar-
land, Sachsen-Anhalt und Thüringen befinden sich bereits im Produktivbetrieb. Insge-
samt sind derzeit 64 Fahrerlaubnisbehörden an die Leistung angebunden, weitere 47 
Fahrerlaubnisbehörden befinden sich im Anbindungsprozess. Für den EfA-Betrieb und 
die Weiterentwicklung der Leistungen wurde ein Nachnutzungssteuerungskreis etab-
liert, welcher in regelmäßigen Abständen tagt. 

9.6 OZG-Leistung – Das digitale Bauportal in Hessen – Produktiver Betrieb 
von DigiBauG in den ersten Bauaufsichten  

Gemäß den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag der 20. Wahlperiode wurde in Hes-
sen erfolgreich ein digitales Bauportal für bauliche Genehmigungsverfahren entwickelt. 
Das Projekt „DigiBauG“ umfasst ein OZG-konformes Landes-Portal für ganz Hessen 
mit volldigitalisiertem Workflow (Antrag – Bearbeitung – Bescheid) und direkten 
Schnittstellen zu den Fachverfahren der unteren Bauaufsichtsbehörden soweit diese 
XBau 2.2 und aufsteigende Versionen unterstützen. Mit dem Ziel, einen Ende-zu-Ende 
digitalisierten Genehmigungsprozess anbieten zu können, hat sich Hessen bewusst 
für eine eigenständige Lösung entschieden. Sie geht zugunsten der Bauantragsteller 
und der kommunalen Genehmigungsbehörden weit über die bundesweite EfA-Lösung 
hinaus.  

In Hessen wird die behördenübergreifende Zusammenarbeit im Bauportal konsequent 
mitgedacht. Dabei werden Verbesserungspotentiale über die Implementierung von 
Schnittstellen zu bestehenden Anwendungen umgesetzt, die zu wesentlichen Verbes-
serungen in den Abläufen führen und Ressourcen einsparen. Exemplarisch genannt 
sei die Schnittstelle zwischen dem Bauportal zum Gebäudeeinmessungsregister der 
Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation. 

Die Fachverfahrenshersteller wurden intensiv in die Entwicklungsschritte des Baupor-
tals einbezogen, um eine zügige Anbindung zu ermöglichen. Die im Bauportal Hessen 
angebotenen Leistungen wurden von der ekom21 unter Einbezug der Fa. saascom 
entwickelt und werden seitens der ekom21 für die nachnutzenden Kommunen als Soft-
ware as a Service (SaaS) angeboten. Während die Bauaufsicht Frankfurt am 25. Sep-
tember 2023 in die Betriebsphase mit aktuell über 100 volldigital genehmigten Werbe-
anlagen startete, fanden parallel dazu bereits Tests für digitale Baugenehmigungen im 
Vollverfahren statt. Als erste Bauaufsicht hat die Stadt Darmstadt am 24. Januar 2024 
eine digitale Baugenehmigung für den Sonderbau im Vollverfahren nach § 66 HBO 
erteilt. Nach der offiziellen Einführung des Bauportals wurde nunmehr mit dem Rollout 
für alle anderen unteren Bauaufsichten begonnen. Diese werden je nach Kapazität in 
den jeweiligen Kommunen und der Befähigung für die Umsetzung (Ertüchtigung des 
Fachverfahrens, Anpassungen interner Prozesse, Anpassung der IT-Struktur) an das 
hessische Bauportal angebunden. Insgesamt haben 33 von 36 hessischen unteren 
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Bauaufsichten ein Anschlussinteresse bekundet und stehen in Kontakt mit dem Pro-
jektteam. Neben der Stadt Darmstadt befinden sich auch der Rheingau-Taunus-Kreis 
und die Stadt Hanau nach erfolgreichen Integrationstests in der Übergangsphase und 
stehen vor einem Go-Live des Hessischen Bauportals mit dem Vollverfahren. 

Eine wöchentliche stattfindende digitale Sprechstunde, welche sehr gut von den anzu-
bindenden Bauaufsichten in Anspruch genommen wird, sowie mehrmals im Jahr er-
scheinende Newsletter informieren über den Projektstatus. Darüber hinaus dienen 
diese auch der Netzwerkbildung. Zudem fand am 17. April 2024 erstmalig das „Digi-
BauG-Forum“ statt, bei dem alle unteren Bauaufsichten in Präsenz zusammengetrof-
fen sind, um Erfahrungen auszutauschen, Anregungen an das Projektteam zu erarbei-
ten und aktuelle Sachstände und Fortschritte der digitalen Baugenehmigung in Hessen 
zu teilen. 

Aufgrund von neuen Anforderungen an das Projekt im Laufe der Entwicklungsphase 
(KI-Implementierung, BIM) sowie hohen Anforderungen an das Sicherheitsniveau, die 
Barrierefreiheit und aus der Single Digital Gateway Verordnung (SDG-VO), z. B. 
leichte Sprache, e-Payment, Übersetzung in andere Sprachen, mussten weitere An-
passungen vorgenommen werden. Auch durch die sehr zeitintensiven und unter-
schiedlichen Handhabungen der digitalen Transformation bei den jeweiligen unteren 
Bauaufsichten (Ressourcenproblematik personell/finanziell) und der Abhängigkeit von 
den Entwicklungen der XBau-Nachrichtentypen bei den Fachverfahrensherstellern, 
konnte die Entwicklungsphase noch nicht bei allen abgeschlossen werden. Bis Ende 
2025 wird angestrebt, nahezu alle unteren Bauaufsichten in den Live-Betrieb oder zu-
mindest in einen Feldversuch zu begleiten, um so ein in Hessen flächendeckend iden-
tisches Baugenehmigungsverfahren zu gewährleisten. 

9.7 EfA-Nachnutzung der Leistung Wohngeld  

Im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes wurde die Nachnutzung der EfA-Leistung 
Wohngeld im gemeinsamen Wohngeldfachverfahren (H)eWoG der Vier-Länder-Ko-
operation (Hessen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Thüringen) beschlossen und 
größtenteils bereits umgesetzt. Die Antragsentwicklung und Bereitstellung zur Nach-
nutzung erfolgt von Seiten Schleswig-Holsteins und dem Landes-IT-Dienstleister Data-
port. Der für die Nachnutzung des Online-Dienstes Wohngeld mit der FITKO zu schlie-
ßende Vertrag wurde in 2023 gezeichnet. 

Mit der Ende-zu-Ende digitalisierten Leistung werden die Bürgerinnen und Bürger in 
die Lage versetzt, ihre Wohngeld-Anträge vollständig digital zu stellen. Auf Seiten der 
Sachbearbeitung in den Wohngeldbehörden können die Anträge vollständig digital im 
Fachverfahren (H)eWoG bearbeitet werden. Hessen hat das Wohngeldfachverfahren 
(H)eWoG mit der HZD zentral für alle Wohngeldbehörden in Hessen entwickelt und 
auch den drei weiteren Kooperationsländern zur Verfügung gestellt. Mit der erfolgrei-
chen Anbindung der Online-Antragsstrecken der Leistung Wohngeld hat die HZD als 
erster IT-Dienstleister eine Ende-zu-Ende Integration der Leistung Wohngeld umge-
setzt und den Einsatz der von der FITKO entwickelten FIT-Connect Schnittstelle in 
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Hessen pilotiert. In Hessen und Rheinland-Pfalz ist es seit Ende des Jahres 2023 flä-
chendeckend möglich Anträge auf Wohngeld digital einzureichen (siehe auch Presse-
mitteilung vom 27. Dezember 2023 zum Go-Live der Wohngeld-Anträge in Hes-
sen:https://wirtschaft.hessen.de/presse/antrag-auch-digital-moeglich).  

In Brandenburg und Thüringen konnten die Wohngeldbehörden aus unterschiedlichen 
Gründen noch nicht vollständig an den Online-Dienst angebunden werden. Das Minis-
terium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum hat bei der 
Nachnutzung eine koordinierende Rolle eingenommen, wodurch das Verfahren erheb-
lich beschleunigt werden konnte. Entscheidend für die erfolgreiche Anbindung war und 
ist die kooperative Zusammenarbeit und enge Abstimmung über die Ländergrenzen 
hinweg sowie die zentrale Steuerung und intensive Begleitung des Roll-Out-Prozes-
ses. In einem nächsten Schritt wird das vom Online-Dienst bereitgestellte Formular zur 
Mitteilung von Änderungen für Hessen und die angebundenen Kooperationspartner 
freigeschaltet. 

9.8 EfA-Dienst Fahrtenschreiber  

Die Online-Dienste zur Beantragung von Fahrtenschreiberkarten werden vom HMSI 
entsprechend dem EfA-Prinzip deutschlandweit zur Nachnutzung angeboten. Fahrten-
schreiberkarten erfassen die Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Personen- und 
Güterverkehr. Fahrerinnen und Fahrer erhalten persönliche Fahrerkarten, die in das 
digitale Kontrollgerät des Fahrzeugs eingeführt werden und Lenk- und Ruhezeiten 
mindestens 28 Tage speichern. Logistikunternehmen nutzen Unternehmenskarten zur 
langfristigen Datenspeicherung. Werkstätten erhalten Werkstattkarten, die für die Prü-
fung und Kalibrierung der Tachographen notwendig sind. Die Ausgabe der Karten wird 
je nach Bundesland unterschiedlich gehandhabt und fällt in den Zuständigkeitsbereich 
der Landes- und/oder Kommunalbehörden oder beauftragter Organisationen wie TÜV 
und/oder DEKRA. 

Das EfA-Vorhaben hat zum Ziel, trotz der komplexen Organisation deutschlandweit 
einen gemeinsamen Online-Dienst anzubieten. Fahrtenschreiberkarten können über 
den Dienst bereits flächendeckend in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen (alle 
durch TÜV Süd), Hessen (TÜV Hessen) und Nordrhein-Westfalen (für Unternehmens- 
und Werkstattkarten) sowie in einigen Kommunen in Rheinland-Pfalz und Branden-
burg digital beantragt werden. Behörden weiterer Länder folgen in Kürze. Als „Leistung 
von föderalem Interesse“ wird der Online-Dienst vom Bund sowie von allen Ländern 
über die FITKO mitfinanziert. Nachnutzende Länder schließen über den sogenannten 
EfA-Marktplatz einen Nachnutzungsvertrag mit der FITKO. Sofern beauftragte Orga-
nisationen die Ausgabe der Fahrtenschreiberkarten vollziehen, haben diese Direktver-
träge zu gleichen Konditionen mit dem IT-Dienstleister geschlossen. Ferner wird in 
Zusammenarbeit mit dem TÜV Süd angeboten, dass weitere Länder oder Kommunen 
die Aufgabe der Ausgabe der Fahrtenschreiberkarten an den TÜV Süd übertragen, 
soweit diese online beantragt werden. Dadurch könnten erhebliche Aufwände zur Da-
tenübertragung, Anbindung von Bezahl- und Fachverfahren sowie zur Anpassung von 
Geschäftsprozessen in vollziehenden Behörden entfallen. 
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Der Online-Dienst umfasst eine Authentifizierung mittels Bund-ID bzw. Mein Unter-
nehmenskonto. Das bei der Fahrerkarte erforderliche biometrische Lichtbild kann 
hochgeladen werden. Die Prüfung des Lichtbildes erfolgt durch eine Biometrie-kom-
ponente der Bundesdruckerei. Antragstellende können Gebühren direkt online bezah-
len. Dazu ist der Dienst an die Bezahlverfahren der jeweiligen Behörden angeschlos-
sen. Antragsdaten können vom Online-Dienst per XTA, OSCI oder FIT-Connect an die 
bearbeitenden Stellen gesendet werden. Die meisten üblichen Fachverfahren sind be-
reits über Schnittstellen angebunden, sodass die Anträge komplett digital weiterbear-
beitet werden können. So prüfen die vollziehenden Stellen per Registerabruf bei der 
Fahrerkarte, dass eine gültige Fahrerlaubnis vorliegt und keine weitere Fahrerkarte 
ausgestellt wurde. 

Durch das weitere Ausrollen des volldigitalen Online-Dienstes zur Beantragung von 
Fahrtenschreiberkarten werden Verwaltungsprozesse effizienter und moderner. So-
wohl Antragstellende als auch die Behörden werden entlastet. 

9.9 Nachnutzung EfA-Dienst Sozialplattform  

Die OZG-Sozialplattform bündelt bundesweit Online-Anträge auf soziale Leistungen. 
Ziel ist es, dass Bürgerinnen und Bürger soziale Leistungen unabhängig von der örtli-
chen und sachlichen Zuständigkeit einheitlich, niedrigschwellig und digital beantragen 
können. Die Plattform bietet Informationen zu Sozialleistungen in sieben Sprachen so-
wie in leichter Sprache. Mit einem Sozialleistungsfinder können Bürgerinnen und Bür-
ger herausfinden, auf welche Leistungen sie in ihrer aktuellen Lebens- und Finanzsi-
tuation voraussichtlich Anspruch haben. 

Die Plattform wurde im Rahmen des EfA-Prinzips („Einer für Alle“) mit Bundesmitteln 
durch Nordrhein-Westfalen entwickelt. Seit 2024 wird die Plattform von acht Nutzer-
ländern finanziert, die die Kosten nach einem angepassten Königsteiner Schlüssel tei-
len. Hessen hat über das HMSI einen Nachnutzungsvertrag mit der Föderalen IT-Ko-
operation (FITKO) abgeschlossen und gibt die Nutzungsrechte an die überwiegend 
kommunalen Vollzugsbehörden in Hessen weiter. 

Sozialämter und kommunale Jobcenter in Kassel, dem Main-Kinzig-Kreis, dem Hoch-
taunuskreis, Wetzlar, Marburg und dem Schwalm-Eder-Kreis bieten bereits die Online-
Beantragung von Leistungen an. Dazu gehören „Hilfe zum Lebensunterhalt“, „Bildung 
und Teilhabe“, „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)“, 
„Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ sowie „Übernahme von Miet-
rückständen“. Hessen nimmt derzeit den Spitzenplatz aller Bundesländer ein und hat 
die meisten Leistungen der Plattform angebunden. Das HMSI, die Koordinierungs-
stelle OZG-Kommunal und die hessischen Kommunen arbeiten eng zusammen, um 
die Flächendeckung des Angebots zu erhöhen. Gleichzeitig arbeiten die Kommunen 
mit ihren Fachverfahrensherstellern daran, dass Online-Antrag, verwaltungsinterne 
Bearbeitung und Bescheidung künftig Ende-zu-Ende digitalisiert werden. 
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9.10 EfA-Dienst Bürgergeld  

Das HMSI ist Leistungsverantwortlicher für die Leistung Bürgergeld (vormals Arbeits-
losengeld II) in Kommunalen Jobcentern (KJC). Die Leistung ist Teil des OZG-The-
menfeldes „Arbeit & Ruhestand“ unter Federführung von Nordrhein-Westfalen. Als 
eine von 16 sogenannten Fokusleistungen des IT-Planungsrates ist die Leistung in der 
OZG-Umsetzung besonders prioritär. Der Dienst ist Teil der Sozialplattform und wird 
über diese durch Nordrhein-Westfalen zur Nachnutzung durch die anderen Bundes-
länder angeboten. 

Der Online-Dienst wurde vom HMSI zusammen mit Fachexpertinnen und Fachexper-
ten aus den Kommunen nach dem EfA-Prinzip entwickelt. 15 von 16 KJC in Hessen 
sowie insgesamt 62 von 104 KJC in 11 Bundesländern nutzen den Dienst. Insgesamt 
wurden schon über 200.000 Anträge online gestellt.  

Technische Basis ist die Plattform Civento der ekom21. Eine Authentifizierung mittels 
der BundID ist möglich. Der Antrag entspricht dem Standard XSozial-basis und kann 
über eine Schnittstelle an gängige Fachverfahren angeschlossen werden 

9.11 EfA-Dienst Ein- und Ausfuhr von Arzneimitteln – WHO-Zertifikate  

Der Dienst „Ein- und Ausfuhr von Arzneimitteln“ wird vom HMFG nach dem EfA-Prinzip 
anderen Bundesländern zur Nachnutzung angeboten. Deutschland nimmt am WHO-
Zertifikatsystem teil, das die Qualität pharmazeutischer Produkte im internationalen 
Handel sicherstellt. Zertifikate bescheinigen die Verkehrsfähigkeit eines Arzneimittels 
im Herstellungsland. 

Das EfA-Projekt „Ein- und Ausfuhr von Arzneimitteln – WHO-Zertifikate“ bietet einen 
Online-Dienst zur Beantragung dieser Zertifikate. Nutzer können alle erforderlichen 
Angaben online erfassen, digitale Nachweise hochladen und sich über "Mein Unter-
nehmenskonto" authentifizieren. Dies digitalisiert und vereinfacht den Antragsprozess. 
Antragsdaten werden per FIT-Connect oder Cloud-Lösung an die zuständigen Behör-
den der Bundesländer oder des Bundes übermittelt und in Fachverfahren oder DMS 
integriert. Ein elektronisches Widerspruchsformular steht bei Bedarf zur Verfügung. 

Der Dienst wird von der HZD betrieben und bereits in 11 Bundesländern genutzt. Inte-
ressierte Bundesländer schließen einen Nachnutzungsvertrag mit der FITKO, zukünf-
tig über den EfA-Marktplatz. 

9.12 EfA-Dienst Ausfuhr von Medizinprodukten 

Der Online-Dienst zur volldigitalen Beantragung von Freiverkaufszertifikaten für Me-
dizinprodukte wird von der HZD betrieben und vom HMSI als EfA-Dienst bundesweit 
zur Nachnutzung angeboten.  

Hersteller von Medizinprodukten können ein Freiverkaufszertifikat für den Export be-
antragen, dass die Verkehrsfähigkeit der Produkte bestätigt. 



  

 

26 

Der EfA-Dienst digitalisiert den gesamten Antragsprozess. Nutzer erfassen alle not-
wendigen Informationen online, laden digitale Nachweise hoch und authentifizieren 
sich über „Mein Unternehmenskonto“. 

Ein PDF-Zertifikat wird gemäß den Vorgaben erstellt und kann zusammen mit den An-
lagen heruntergeladen und archiviert werden. Die Vollzugsbehörde erhält eine ma-
schinenlesbare Datei für Serienbriefe, alle hochgeladenen Anlagen und eine XML-Da-
tei zur Weiterverarbeitung. Die Übermittlung erfolgt automatisiert.  

Interessierte Bundesländer haben Vertrag zur Nachnutzung mit der FITKO abzuschlie-
ßen. Zurzeit wird der Online-Antrag bereits in 13 Bundesländern produktiv genutzt. 

10. Koordinierungsstelle OZG-Kommunal 

Im September 2019 wurde eine Vereinbarung zwischen dem Land Hessen und den 
Kommunalen Spitzenverbänden zur Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Online-
zugangsgesetzes (OZG) geschlossen und in deren Folge die Koordinierungsstelle 
OZG-Kommunal gegründet. Der Kooperationsvertrag wird in 2024 fortgesetzt. 

11. Registermodernisierung 

Die Registermodernisierung ist das nächste große Digitalisierungsprojekt in einem mit 
dem OZG vergleichbaren Umfang und wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Ende-
zu-Ende-Digitalisierung von Verwaltungsleistungen, d.h. vom Antrag bis zum Be-
scheid.  

Das Bundesverwaltungsamt (BVA) nimmt die Aufgabe der Registermodernisierungs-
behörde nach dem Registermodernisierungsgesetz (RegMoG) wahr und unterstützt 
zudem im Auftrag des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) die Um-
setzung des Projektes „Gesamtsteuerung Registermodernisierung“ des IT-Planungs-
rates. Hessen ist als dauerhaftes Mitglied im Lenkungskreis Registermodernisierung 
an strategischen und finanzwirksamen Entscheidungen im Gesamtprogramm beteiligt. 
Im ersten Halbjahr 2024 wurden u.a. Beschlüsse zur Zusammenarbeit mit den Fach-
ministerkonferenzen sowie zur Aktualisierung des Nachweisreifegradmodells gefasst, 
die im Nachgang vom IT-Planungsrat bestätigt wurden. 

Das HMD ist mit Koordinierung der Registermodernisierung in Hessen beauftragt und 
ist somit für die Steuerung der RegMo-Tätigkeiten in Hessen und den Informationsfluss 
an relevante Stakeholder verantwortlich. Aktivitäten im ersten Halbjahr 2024 waren die 
kontinuierliche Information der Ressorts über den Sachstand im Gesamtprogramm so-
wie die Beratung über die Haushaltsanmeldung 2025. Auf kommunaler Ebene berich-
tete die Landeskoordination regelmäßig in den Arbeitskreisen der Kommunalen Spit-
zenverbände. Darüber hinaus fand im Mai gemeinsam mit der ekom21 eine Informati-
onsveranstaltung zur Registermodernisierung mit 120 Kommunalvertretern statt. 

Als zentrale technische Komponente für den nationalen und EU-weiten Nachweisda-
tenaustausch wurde von der Gesamtsteuerung Registermodernisierung das Nationale 
Once-Only Technical System (NOOTS) entworfen. Für den Aufbau und Betrieb eines 
gemeinsam genutzten Systems bedarf es einer gesetzlichen Grundlage, die bislang 
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jedoch nicht geschaffen ist. Mit Beschluss der MPK am 20.06.2024 soll die rechtliche 
Grundlage für die gemeinsame Errichtung und Betrieb des NOOTS von Bund und Län-
dern in Form eines Staatsvertrags getroffen werden. 

12. E-Justice-Programm/Pilotierung 

Der Gesetzgeber hat die Justiz bundesweit verpflichtet, bis 2026 in fast allen Verfah-
rensarten die Papierakte durch die elektronische Akte („eAkte") zu ersetzen. Bei der in 
Hessen eingesetzten eAkte handelt es sich um ein, im sogenannten e²-Verbund ge-
meinsam mit den Ländern Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland 
und. Sachsen-Anhalt entwickeltes, digitales Aktensystem für die Justiz. Die einge-
setzte Software etabliert dabei den vollständig elektronischen Ablauf des Geschäfts-
prozesses.  

Die Einführung der elektronischen Akte in der hessischen Justiz schreitet weiterhin mit 
großen Schritten voran. Mit Ausnahme eines Gerichts arbeiten alle hessischen Fach-
gerichte mit der führenden eAkte. Die Umstellung aller Amtsgerichte auf die führende 
eAkte in Zivil- und lnsolvenzsachen ist abgeschlossen. Für die zweite Jahreshälfte 
2024 ist der Rollout der amtsgerichtlichen Familiensachen sowie die Umstellung in 
Zivil- und Familiensachen bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main geplant. 

Daneben ist die eAkte bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und bei 
der Staatsanwaltschaft Darmstadt im Einsatz. Für das Jahr 2025 ist die Erprobung und 
Einführung der elektronischen Akte in weiteren Verfahrensarten geplant, beispiels-
weise in Nachlass-, Betreuungs-, Zwangsvollstreckungs- und Registerverfahren. 

13. Elektronische Kostenmarke (eKM) 

Seit dem 1. Juli 2022 ist in Hessen die elektronische Kostenmarke eingeführt. Mit die-
ser ist es möglich, im elektronischen Rechtsverkehr u.a. direkt mit dem ersten Schrift-
satz den notwendigen Kostenvorschuss zu entrichten. In einem speziellen Kosten-
markenportal innerhalb des Justizportals des Bundes und der Länder können die elekt-
ronischen Kostenmarken bedienerfreundlich ohne das Erfordernis einer Registrierung 
erworben werden. Die Betragshöhe und die Zahl der zu erwerbenden elektronischen 
Kostenmarken sind frei wählbar. Als Zahlungsarten stehen derzeit die Kreditkarten-
zahlung und Überweisung zur Verfügung. Nach Abschluss des Bezahlvorgangs erhält 
der Kunde eine Quittung mit einer 12-stelligen Kostenmarkennummer und einen Bar-
code als Sofortausdruck oder PDF Datei, welche anschließend bei einem Gericht oder 
einer Justizbehörde eingereicht werden kann. 
Die Entrichtung von Gerichtskostenvorschüssen ist hierdurch zusammen mit dem ers-
ten Schriftsatz auch im elektronischen Rechtsverkehr möglich. Die elektronische Kos-
tenmarke wird insofern als moderne sowie komfortable Zahlungsmöglichkeit wahrge-
nommen und wurde in der Praxis gut angenommen. 
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14. Ideenwettbewerb hybrides eGovernment  

Leistungen der öffentlichen Hand und des privaten Sektors sind häufig logisch mitei-
nander verknüpft, werden in der Praxis jedoch oft als getrennte Abläufe gehandhabt. 
Die nutzerfreundliche und digitale Verknüpfung öffentlicher und privater Leistungen 
(hier: hybrides eGovernment) ist erklärtes Ziel der Strategie „Digitale Verwaltung Hes-
sen 4.0“ und wurde mit dem Ideenwettbewerb hybrides eGovernment in Zusammen-
arbeit vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und länd-
lichen Raum (HMWVW) sowie dem Hessischen Ministerium für Digitalisierung und In-
novation (HMD) in Hessen in die Praxis überführt. Erkenntnisse sowie Ergebnisse aus 
der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) für die Digitalisierung von Antrags-
verfahren wurden hierbei berücksichtigt.  

Konkret wurden im Ideenwettbewerb hybrides eGovernment Startups dazu aufgeru-
fen, innovative, digitale Lösungen für bestehende Herausforderungen der Verwaltung 
zu entwickeln. Mit dem Abschluss des Wettbewerbs im März 2022 wurden, unter Ein-
beziehung der ministerialen Fachseite und kommunaler Vertreterinnen und Vertreter, 
die eingereichten Lösungskonzepte der Startups für technische Minimallösungen 
(nachfolgend MVP) weiterentwickelt. Im Ergebnis liegende folgende Lösungskonzepte 
vor:  

 

1. Quick-Check ausländische Fahrerlaubnis: Ein digitales, mehrsprachiges Frage-
tool, das die Klärung der Gültigkeit ausländischer Fahrerlaubnisse für unter-
schiedliche Situationen, z. B. für kurzfristige Aufenthalte oder zur beruflichen 
Ausübung in Deutschland, ermöglicht. Sofern erforderlich, wird durch die regel-
basierte Abfrage auf zuständige Behörden und nächste Schritte verwiesen. 
Durch eine nutzerfreundliche Gestaltung sollen die Aufwände für Behörden, 
Bürgerinnen und Bürger merklich reduziert werden.  

 

2. Quick-Check Bauantrag: Ein digitales Fragetool, das die Prüfung baurechtlicher 
Vorgaben sowie ggf. erforderlicher Folgeschritte für kleine Bauvorhaben, wie z. 
B. die Installation einer Solaranlage oder den Bau eines Carports, ermöglicht. 
Ein Zugriff auf den Quick-Check Bauantrag über Verweise auf Bauprodukten ist 
Bestandteil des Lösungskonzeptes und bietet Anknüpfungspunkte für private 
Träger. Im Quick-Check Bauantrag besteht daher die Möglichkeit, die Zusam-
menarbeit mit privaten Herstellern, z. B. von Baumaterialien zu erproben. Bau-
behörden, Bürgerinnen und Bürger sollen auf diesem Wege entlastet werden.  

 

Im Sommer 2023 wurden zwei separate Vergabeverfahren für die technische Umset-
zung der beiden MVPs gestartet. Im Mai 2024 erfolgte der Zuschlag für die Umsetzung 
der beiden Quick-Checks. Derzeit läuft die Umsetzung. Dabei werden neben der Mi-
nisteriumsseite und den beauftragten Firmen auch kommunale Vollzugsstellen einge-
bunden, um Praxisnähe und Nutzbarkeit der Lösungen sicherzustellen.  
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15. KI-Aktivitäten des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Ver-
kehr, Wohnen und ländlichen Raum  

Das HMWVW arbeitet aktuell an verschiedenen Machbarkeitsstudien im Rahmen des 
ressortinternen KI-Programms: 

1. KI-basierte Recherche und Texterstellung 
2. Wissensmanagement, On- und Offboarding 
3. Barrierefreiheit 

KI-basierter Formulierungsassistenz „AIGude“ mit verschiedenen Anwendungs-
modulen 

Im Zeitraum des vierten Quartals 2023 bis April 2024 wurde eine Machbarkeitsstudie 
zur Erprobung generativer KI-basierter Funktionen bei der Arbeit mit Texten innerhalb 
der öffentlichen Verwaltung durchgeführt. In mehreren Workshops mit Mitarbeitenden 
des Hauses wurden mögliche Anwendungsfälle identifiziert und konkretisiert, sodass 
fünf Module im Rahmen eines Proof of Concepts umgesetzt wurden, um die Textarbeit 
im Ministerium zu unterstützen. Diese waren 

 Fließtextgenerierung 
 Textbausteinumformulierung 
 Textfortführung 
 Textumformulierung 
 Textzusammenfassung 

Das Ergebnis zeigt, dass der Proof of Concept basierend auf den eingesetzten und 
getesteten Sprachmodellen eine sinnvolle Unterstützung für die Arbeit im HMWVW 
bietet. Daraufhin wurde ein Folgeprojekt konzipiert, welches das Proof of Concept in 
einer Pilotierungsphase weiterentwickeln und auf die Forschungsinfrastruktur der HZD 
umsetzen soll.  

Wissensmanagement, On- und Offboarding 

Um der Herausforderung der aufkommenden Ruhestandswelle zu begegnen wird ak-
tuell eine Machbarkeitsstudie zum KI-basierten Wissensmanagement durchgeführt. 
Hierbei werden Kolleginnen und Kollegen, die kurz vor dem Ruhestand sind, aktiv ein-
bezogen. Die Kolleginnen und Kollegen werden interviewt und aus diesem generierten 
Wissen werden Inhalte für das Onboarding neuer Mitarbeitender erstellt.  

Barrierefreiheit 

Um den gesetzlichen Vorgaben der Barrierefreiheit zu entsprechen testet das 
HMWVW den Einsatz von automatisierten Übersetzungen von Texten in leichte Spra-
che. Aktuell werden drei Produkte in den Bereichen, wo sie zum Einsatz kommen 
könnten getestet und der Produktiveinsatz geprüft. 
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16.  Umsetzungsprojekt Landesreferenzmodell Fördermittel (LRM Fördermit-
tel) und Online-Antragsmanagement im LRM-Fördermittel  

16.1  Umsetzungsprojekt LRM Fördermittel  

Ziel des Projekts ist es, ein medienbruchfreies standardisiertes SAP-Fachverfahren 
zur Fördermittelbearbeitung einzuführen. Hierfür sollen zur Fördermittelbearbeitung 
eingegangene Anträge erfasst, bearbeitet und mit einem Förderbescheid und der spä-
teren Verwendungsnachweisprüfung abgeschlossen werden. Mit der Bearbeitung er-
folgt gleichzeitig die bilanzbuchhalterische Erfassung und automatisierte Auszahlung 
sowie eine revisionssichere Dokumentation und Ablage. 

Dazu wurde eine aktualisierte Staffelplanung für die Einführung einer einheitlichen För-
dermittelbearbeitung (2023-2026) mit den Ressorts abgestimmt und am 19.06.2023 
vom Kabinettsausschuss für Staatsmodernisierung und Digitalisierung (KASMOD) ge-
billigt.  

Während der Projektlaufzeit wurde in folgenden Dienststellen eine Anbindung an das 
LRM Fördermittel erfolgreich abgeschlossen:  
 

 Staatskanzlei mit 34 Förderprogrammen  
 Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz mit 2 Förderprogram-

men  
 Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen mit 18 Förderprogrammen  
 Ministerium der Finanzen mit 2 Förderprogrammen  
 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum mit 

236 Förderprogrammen  
 Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales mit 50 Förderprogram-

men  
 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat 

mit 41 Förderprogrammen  
 Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur mit 154 Förder-

programmen  
 Regierungspräsidium Kassel mit 9 Förderprogrammen für das Ministerium für 

Arbeit, Integration, Jugend und Soziales und das Ministerium für Landwirtschaft 
und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat  

 Regierungspräsidium Gießen mit 11 Förderprogrammen für das Ministerium für 
Arbeit, Integration, Jugend und Soziales und das Ministerium für Landwirtschaft 
und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat  

 Regierungspräsidium Darmstadt mit 34 Förderprogrammen für das Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, das Ministe-
rium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales und das Ministerium für Land-
wirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat 

 

Für das 2. Halbjahr 2024 ist vorgesehen, sukzessiv weitere Förderprogramme an das 
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LRM Fördermittel anzubinden. Weiterhin sind die aus der Landtagswahl 2023 resultie-
renden Reorganisationsmaßnahmen umzusetzen und die Anforderungen an eine För-
dermitteldatenbank im Berichtswesen zu definieren. Das Projekt arbeitet zudem an der 
Einrichtung einer Schnittstelle, die künftig eine Anbindung externer Fachverfahren an 
das LRM Rechnungswesen und das LRM Berichtswesen ermöglicht. 

16.2 Onlineantragsmanagement im LRM Fördermittel  

Es wird fortlaufend ein bürgerfreundliches Online-Antragsmanagement implementiert, 
um alle Fördermaßnahmen auch online anzubieten. Damit wird den Antragstellern er-
möglicht, papierlos und ohne weitere Behördengänge die Informationen zum jeweili-
gen Förderantrag über ein Online-Formular an die zuständige Behörde zu senden. 
Neben diesem Bürgerservice ergeben sich folgende Vorteile für die Vorgangsbearbei-
tung in den Dienststellen: Die Antragsdaten werden automatisiert ins LRM Fördermittel 
übertragen und müssen dafür nicht mehr händisch erfasst werden. Durch die Validie-
rung von Informationen können Fördervoraussetzungen schon im Onlineantrag geprüft 
werden, so dass hier Nachfragen entsprechend minimiert werden. Das Einscannen 
des Antragsdokuments als buchungsbegründende Unterlage entfällt.  

Mit der Integration der Online-Antragskomponente in das LRM Fördermittel können 
gleichzeitig die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes erfüllt werden, wonach alle Ver-
waltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale angeboten werden 
müssen.  

Seit dem Projektstart im Jahr 2021 hat das Projekt ressortübergreifend 108 Onlinean-
träge für Förderleistungen umgesetzt. Bis zum 31.03.2024 war der Eingang von ins-
gesamt 8.906 Online-Anträgen mit einem Gesamtfördervolumen von 227,5 Mio. Euro 
zu verzeichnen. 

Nach Anbindung der Nutzerkonten BundID (zur Identifizierung von Privatpersonen) 
und Mein-Unternehmenskonto (zur Identifizierung von juristischen Personen) erfüllen 
die Online-Anträge den vom Onlinezugangsgesetz (OZG) geforderten Reifegrad 3. 

Die Nutzerfreundlichkeit der Onlineanträge wird stetig durch Weiterentwicklungen, wie 
etwa zuletzt einer „Fehler melden“ -Funktion, optimiert. Im 2. Halbjahr 2024 ist die An-
bindung eines Postleitzahlenregisters geplant, um die Fehleranfälligkeit der Eingaben 
zu minimieren. 
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III. Cybersicherheit 

1. Tätigkeiten des CISO 

Der CISO (Chief Information Security Officer) der hessischen Landesverwaltung nimmt 
seine Beraterrolle gegenüber dem CIO (Chief Information Officer), der Staatskanzlei 
sowie den Ressorts wahr. Er setzt sich für eine ganzheitliche Stärkung der Informati-
onssicherheit in der hessischen Landesverwaltung ein und tritt mit Empfehlungen und 
unterstützenden Angeboten an die Ressorts heran. Der CISO agiert koordinierend, als 
Impulsgeber und Unterstützer. 

Er fungiert als Eskalationsinstanz für ressortübergreifende Informationssicherheitsthe-
men und vertritt die hessische Landesverwaltung in Belangen der Informationssicher-
heit nach außen. Im Falle schwerwiegender IT-Krisenlagen in der hessischen Landes-
verwaltung übernimmt der CISO eine koordinierende Funktion als Leiter des IT-Kri-
senmanagements sowie bei IT-Sicherheitslagen. Der CISO befindet sich zudem in ei-
nem stetigen Austausch mit den staatlichen Akteuren und Unternehmen innerhalb der 
nationalen Cybersicherheitsarchitektur. 

2. Forschungsförderung Cybersicherheit  

Mit der Förderrichtlinie „Cybersicherheitsforschung in Hessen“ wird seit August 2020 
die Forschungslandschaft im Bereich Cybersicherheit im Land Hessen erfolgreich ge-
fördert. Ziel dieser Zuwendungen ist die wissenschaftliche Erforschung von Fragen der 
Cybersicherheit im Kontext der öffentlichen Verwaltung in Hessen. Bisher konnten ins-
gesamt 15 Forschungsprojekte gefördert werden. Damit sind seit dem letzten Berichts-
zeitraum drei neue Projekte in das Förderprogramm aufgenommen worden.  

Im Forschungsprojekt „Interaktive neue Visualisierungen von IT-Gefährdungslagen“ 
forscht das Fraunhofer IGD in fachlicher Zusammenarbeit mit der ekom21 an der Ent-
wicklung einer interaktiven Visualisierung zur Analyse von Daten aus einem Compu-
ternetzwerk. Diese soll im Fall eines Cyberangriffs einen schnellen Erkenntnisgewinn 
sowie eine einfache, schnelle und für die Entscheider weitergabefähige Aufbereitung 
der IT-Daten ermöglichen.  

Im Rahmen des Projekts „Intelligente Anti-Jamming-Techniken für Drohnen-
schwärme“ erforscht und entwickelt die Goethe-Universität in Zusammenarbeit mit der 
Polizeifliegerstaffel Hessen neuartige Maßnahmen, um Drohnenschwärme gegen An-
griffe, die mit technischen Mitteln die Funkkommunikation zwischen Drohnen und der 
jeweiligen Bodenstation stören können (sogenanntes „Jamming“), zu schützen. 

Um IT-Systeme im KRITIS-Bereich auch in Krisen- und Notfällen, z.B. ausgelöst durch 
Angriffe auf die Digitaltechnik, vor einem Ausfall schützen zu können, forscht die Tech-
nische Hochschule Mittelhessen im Projekt „Autonome Cyberresilienz-Agenten zur Ab-
wehr von Cyberangriffen“ in Zusammenarbeit der Abteilung Brand- und Katastrophen-
schutz, Heimatschutz und Krisenmanagement des HMdI an der Entwicklung von au-
tonomen und intelligenten Cyber-Resilienz-Agenten, die im zentralen Betrieb wesent-
liche Cyber-Resilienz-Aufgaben übernehmen. 
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Mit dem Ziel neue Erkenntnisse aus den Forschungsprojekten und Kooperationen für 
alle Bürger in Hessen bekannt und zugänglich zu machen, hat die Abteilung VII Cyber- 
und IT-Sicherheit, Verwaltungsdigitalisierung im HMdI eine Veranstaltungsreihe mit 
dem Titel „Ringvorlesung Cybersicherheit“ ins Leben gerufen, die im Jahr 2023 zum 
dritten Mal erfolgreich stattgefunden hat. Seit Herbst 2024 gibt es eine vierte Auflage.  

3. Hessen Cyber Competence Center (Hessen3C)  

Im Berichtszeitraum lag der Fokus des Hessen CyberCompetenceCenter (Hessen3C) 
auf der weiteren Umsetzung von Empfehlungen sowie operativen Maßnahmen zur 
Verbesserung des Cybersicherheitsniveaus, dem Ausbau bestehender Kompetenzbe-
reiche, der Bearbeitung und Verhinderung von Cybersicherheitsvorfällen, auf der Aus-
weitung des Netzwerks und Steigerung der Reichweite der Beratungsleistungen für 
hessische Kommunen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Darüber hin-
aus lag ein weiterer Schwerpunkt auf der Umsetzung des 2023 in Kraft getretenen 
Hessischen Gesetzes zum Schutz der elektronischen Verwaltung (Hessisches IT-Si-
cherheitsgesetz – HITSiG).   

Die Gefährdungslage im Cyber- und Informationsraum ist unverändert angespannt. 
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine führte auch in Deutschland u. a. zu 
mehrfachen politisch motivierten DDoS-Angriffen, Datenleaks und Verunstaltungen 
von Webseiten (sog. „Web-Defacements“). Im Bereich der Cyberkriminalität bleiben 
Ransomware-Angriffe die größte Bedrohung für Behörden und Unternehmen in Hes-
sen. Mithilfe von Phishing-Mails, gestohlenen Zugangsdaten oder durch Ausnutzen 
systemseitiger Schwachstellen gelang es Angreifern immer wieder, in Netzwerke ein-
zudringen und immense wirtschaftliche Schäden zu verursachen. Eine besonders 
hohe Gefahr ging zuletzt von staatlich gesteuerten Akteuren aus. Diese waren in der 
Lage, mittels unbekannter Schwachstellen („Zero-Day-Schwachstellen“) Ziele in 
Deutschland anzugreifen. Ein Beispiel hierfür war eine Angriffskampagne, die die Bun-
desregierung dem russischen Militärgeheimdienst zuordnet. Angegriffen wurde eine 
Partei sowie weitere Organisationen aus den Bereichen Logistik, Rüstung, Luft- und 
Raumfahrt, IT-Dienstleistungen sowie Stiftungen und Verbände. Die öffentliche Ver-
waltung und kritische Infrastrukturen stellen grundsätzlich attraktive Angriffsziele für 
viele staatliche Cyberakteure dar. 

Diese angespannte Bedrohungslage spiegelt sich in einer weiterhin sehr hohen Anzahl 
von Anfragen nach Sicherheitsberatungen und Sensibilisierungsveranstaltungen in 
Folge konkreter IT-Sicherheitsvorfälle wider. Im Betrachtungszeitraum hat das Hes-
sen3C insgesamt 659 Sachverhalte zu Sicherheitsvorfällen bearbeitet. Das Hessen3C 
war in den Informationssicherheitsvorfall der HÖMS sowie in mehrere Sicherheitsvor-
fälle in der Landesverwaltung involviert.  

Der Schwerpunkt präventiver Aktivitäten lag im Berichtszeitraum in der Veröffentli-
chung von Warnmitteilungen zu kritischen Sicherheitslücken, die sowohl intern als 
auch auf hessenWARN publiziert wurden. Weiterhin betreibt Hessen3C einen digitalen 
Warn- und Informationsdienst, um die Landes- und Kommunalverwaltungen, KMU so-
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wie KRITIS-Betreiber anlassbezogen vor Sicherheitslücken und Cyberangriffen war-
nen zu können. Zwischenzeitlich verzeichnet die Plattform 512 Abonnentengruppen 
(Stand: 30. April 2024), denen insgesamt 28 Warnmeldungen zugestellt wurden. 

Der im Hessen3C angesiedelten Meldestelle Hessen gegen Hetze wurden vom 1. Ja-
nuar 2024 bis zum 15. Mai 2024 insgesamt 13.373 Beiträge gemeldet (Vergleichszeit-
raum 2023: 7.092 Meldungen, + 88%). 55% der ausgewerteten Meldungen bewertete 
die Meldestelle als Hate Speech, 47% als potenziell strafbar, 17% als potenziell extre-
mistisch und 1% als Gefährdungssachverhalt. 

Auf Grundlage der durch das Hessen3C als strafrechtlich relevant eingestuften Mel-
dungen leitete die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main über 950 Ermittlungs-
verfahren ein. Das Bundeskriminalamt übermittelte nach weiterer Prüfung und Identi-
fizierung der Urheberinnen und Urheber über 1.700 Vorgänge an inländische Strafver-
folgungsbehörden. 

Der thematische Fokus der gemeldeten Beiträge lag im Wesentlichen auf dem Nah-
ostkonflikt, auf Angriffen auf vereinzelte Amts- und Mandatsträger und dem Angriffs-
krieg Russlands gegen die Ukraine. Am häufigsten von Hate Speech betroffen waren 
Politikerinnen und Politiker (28%), politisch Andersdenkende (20%) sowie Jüdinnen 
und Juden (14%). 

Darüber hinaus haben sich über das Sicherheitsportal Hessen Bürgerinnen und Bürger 
vom 1. Januar 2024 bis zum 15. Mai 2024 in 118 Fällen mit dem Verdacht auf extre-
mistische Aktivitäten an die Meldestelle gewandt. 

Mit dem Ziel, das Angebot der Meldestelle bekannter zu machen sowie für das Thema 
Hate Speech zu sensibilisieren und ein faires, respekt- und rücksichtsvolles Miteinan-
der im Internet zu fördern, unterstützte die Meldestelle vom 1. Januar 2024 bis zum 
15. Mai 2024 acht Veranstaltungen durch Vorträge, Workshops oder Messestände. 
Wie bereits 2023 hat die Meldestelle am Hessentag 2024 in Fritzlar teilgenommen. 
Hier war die Meldestelle mit einem eigenen Messestand vertreten und tauschte sich 
mit hessischen Bürgerinnen und Bürgern sowie Akteurinnen und Akteuren aus unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Bereichen über Hass und Hetze im Netz sowie über 
die Arbeit der Meldestelle aus.  

Unter der Rubrik Beratung und Awareness wurden im Berichtszeitraum neun Veran-
staltungen im Bereich der Landes- und Kommunalverwaltung bzw. im öffentlichen Sek-
tor sowie für KMU durchgeführt. Insgesamt konnten im Berichtszeitraum 698 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erreicht werden. 

Für die hessischen Kommunen hat das HMdI gemeinsam mit der ekom21 das Kom-
munale Dienstleistungszentrum Cybersicherheit (KDLZ-CS) zur Förderung und Ver-
besserung der Cyber- und IT-Sicherheit in den Kommunen weiterentwickelt.  
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Zum Stichtag 31. März 2024 

 haben 325 Städte und Gemeinden das Angebot KDLZ-CS genutzt, das sind 78 
% aller hessischen Städte und Gemeinden; 

 haben 63 Städte und Gemeinden aufgrund des KDLZ-CS fortgeschrittene Maß-
nahmen in ihrer IT-Infrastruktur bzw. Organisation zur Verbesserung ihrer Cy-
berresilienz durchgeführt, das sind 15 % aller hessischen Kommunen; 

 haben 18 der 21 Landkreise das Angebot KDLZ-CS genutzt; 

 haben fünf Landkreise fortgeschrittene Maßnahmen in ihrer IT-Infrastruktur 
bzw. Organisation zur Verbesserung ihrer Cyberresilienz durchgeführt, das sind 
23% aller hessischen Landkreise. 

Das HMdI hat in Zusammenarbeit mit der ekom21 und in enger Abstimmung und Un-
terstützung durch die Kommunalen Spitzenverbände, insbesondere dem Hessischen 
Landkreistag, das Hessische Cyberabwehrausbildungszentrum Land/Kommunen 
(HECAAZ L/K) zur Stärkung der Kommunen in der Cyber- und IT-Sicherheit eingerich-
tet. Mit dem Angebot werden die teilnehmenden Kommunen in der Erstellung eines 
Betriebsfortführungsmanagements geschult. Dieses Angebot wurde sehr gut ange-
nommen, an den 57 Veranstaltungen haben 433 leitende Mitarbeiter aus 255 Kommu-
nen (Landkreise, Städte, Gemeinden) teilgenommen.  

Die Module KDLZ-CS und HECAAZ L/K sind zentrale Bestandteil des in der Erarbei-
tung befindlichen „Aktionsprogramm Kommunale Cybersicherheit (AKC)“ für die be-
gonnene Legislaturperiode. 

4. Informationssicherheit im Portalverbund 

Damit die Bürgerinnen und Bürger digitale Verwaltungsdienste vertrauensvoll nutzen 
können, muss das IT-Sicherheitsniveau bei der Umsetzung des Onlinezugangsgeset-
zes (OZG) höchsten Ansprüchen genügen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) übernimmt hierbei eine zentrale Rolle. Gemäß § 1 Abs. 2 OZG 
hat das BSI technische Richtlinien entwickelt, um die IT-Sicherheit im Portalverbund 
sicherzustellen. Darüber hinaus plant das BSI weitere Richtlinien für den Signatur- und 
Siegeldienst sowie für ein einheitliches Unternehmenskonto im Portalverbund. 

Die „Verordnung zur Gewährleistung der IT-Sicherheit der im Portalverbund und zur 
Anbindung an den Portalverbund genutzten IT-Komponenten“ (ITSiV-PV), erlassen 
gemäß § 5 OZG durch das Bundesministerium des Innern (BMI), definiert Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung der Informationssicherheit bei der Umsetzung des OZG. 

Die entscheidendste Aufgabe ist es, das Bewusstsein für Informationssicherheit zu 
schärfen und sie als oberste Priorität zu etablieren. Es ist essenziell, alle relevanten 
Komponenten und Dienste zu identifizieren und die entsprechenden Richtlinien anzu-
wenden. Nur so können Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden, die zusätzli-
che Sicherheit gewährleisten. Informationssicherheit ist kein Selbstzweck, sondern der 
entscheidende Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Digitalisierung der Verwaltung. 
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IV. Personalwesen/Personalentwicklung 

1. Beschäftigtenbefragung – Befragung zur Vielfalt in der hessischen Lan-
desverwaltung (Online-Befragung) 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt ein starker Staat motiviertes und gut ausgebil-
detes Personal. Nicht zuletzt aufgrund des demografischen Wandels und Fachkräfte-
mangels ist die Steigerung der Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Staats, auch 
als Arbeitgeber, unerlässlich. In diesem Zusammenhang ist die Gleichstellung der Ge-
schlechter, Inklusion von Menschen mit Behinderungen, Ausschöpfung der Potentiale 
des Alterns und ein höherer Anteil von Beschäftigten mit Migrationsgeschichte im öf-
fentlichen Dienst nicht nur aus Legitimitätsgründen wichtig, sondern eine funktionale 
Notwendigkeit.  

Beschäftigtenbefragungen sind wichtige Instrumente, um Wissensbestände über be-
reits bestehendes Personal sowie potentiell neue Fachkräfte zu erlangen. Wie kann 
die Attraktivität des Arbeitsgebers Land Hessen auch für die große und heterogene 
Gruppe der Menschen mit Migrationsgeschichte (ca. 37 % der hessischen Bevölke-
rung) gesteigert werden?  

Das Land Hessen führt seit 2013 eine regelmäßige Beschäftigtenbefragung „Befra-
gung zur Vielfalt“ als Onlinebefragung durch. Im Rahmen der letzten Befragung zur 
Vielfalt der neueingestellten Beschäftigten wurde auch nach der Motivation für eine 
Bewerbung in der hessischen Landesverwaltung, Informationsquellen für Stellenaus-
schreibungen und Einstellungen zu ausgewählten Aspekten der Vielfalt, auch in Bezug 
auf die Attraktivität des Arbeitgebers, gefragt.  

Diese Erkenntnisse werden genutzt, um die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des 
Landes als Arbeitgeber zu erhalten und zu steigern.  

2. Verwaltungsmodernisierung im Personalbereich (Praxiserfahrung) 

Die Durchführung der Vorgesetztenrückmeldung in elektronischer Form wird positiv 
bewertet. Diese Art der Durchführung erleichtert die Anwendung und Auswertung, gibt 
allen eine Übersicht und stellt für Führungskräfte eine gute Reflexionsmöglichkeit dar. 
Außerdem erhöht dies die Beteiligungsquote.  

Gleichermaßen stellt die Einführung des E-Recruitings einen weiteren Baustein dar, 
die digitale Erreichbarkeit der Verwaltung zu erhöhen und die Bewerbung auf ausge-
schriebene Stellen der Verwaltung zu erleichtern. Hierdurch wird insbesondere ein jün-
gerer Interessentenkreis angesprochen und die Durchführung der Bewerbungspro-
zesse erleichtert. 
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V. Verschiedenes 

1. Experimentelle Statistik 

Das Hessische Statistische Landesamt (HSL) erprobt neue digitale Daten und Metho-

den, die unter dem Begriff Experimentelle Statistik zusammengefasst werden. Sie um-

fasst Datenquellen und Vorgehensweisen, die bislang noch nicht in der regulären Sta-

tistikerstellung verwendet wurden. Das HSL nutzt hierzu wissenschaftlich evaluierte 

und bewährte Methoden. Der Mehrwert dieser Methoden für die Statistikerstellung wird 

in Machbarkeitsuntersuchungen ermittelt. 

Die Ergebnisse dieser Machbarkeitsuntersuchungen werden in den Experimentellen 

Statistiken präsentiert. Anhand dieser Untersuchungen werden für die amtliche Statis-

tik neue Daten und Methoden identifiziert, um künftig schneller aktuelle Daten bereit-

stellen zu können. Gleichzeitig bieten erfolgreich geprüfte neue Methoden und Daten 

die Möglichkeit, dass Auskunftspflichtige zukünftig weniger belastet werden. Ziel ist, 

bestehende Statistiken zu verbessern und neue Datenquellen zu erschließen. Bei er-

folgreicher Implementierung in den Statistikerstellungsprozess profitieren alle Daten-

nutzerinnen und Datennutzer.  

Das HSL arbeitet bei diesen Projekten national und international mit anderen Statisti-

schen Ämtern zusammen. Die Projekte werden in Teilen durch die Digitalstrategie 

Hessen, den Statistischen Verbund Deutschlands und Eurostat, das Europäische Sta-

tistikamt, finanziert.  

Das am Weitesten fortgeschrittene Vorhaben zielt darauf ab, öffentlich zugängliche 

Daten im Internet für die Statistikerstellung nutzen zu können. 

Die Einsatzmöglichkeiten von öffentlich zugänglichen Daten aus Internetportalen in der 

amtlichen Statistik werden am Beispiel der Beherbergungsstatistik und der Bautätig-

keitsstatistik ermittelt. Hier steht die Verknüpfung der Daten von Portalen mit den Da-

ten der amtlichen Statistik sowie die Erstellung von Prognosen im Fokus. Im Idealfall 

müssen Merkmale künftig nicht mehr über die Auskunftspflichtigen erfragt werden. 

Die Anwendung für die Beherbergungsstatistik steht kurz vor der Implementierung in 

den regulären Statistikerstellungsprozess. Ab der 2. Jahreshälfte 2024 strebt das HSL 

an, eine technische Plattform für die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 

bereitzustellen, um öffentlich zugängliche Portaldaten nutzen und auf aufwändige On-

linerecherchen verzichten zu können. Über die gleiche Plattform sollen weitere Anwen-

dungen für die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zur Verfügung gestellt 

werden, welche die Suche, Recherche und deren Verknüpfung mit den Daten der Amt-

lichen Statistik automatisieren. Denn viele Daten, die für die amtlichen Unternehmens-

statistiken aufwendig erhoben werden, sind bereits auf Internetseiten von Betrieben 

und Unternehmen vorhanden und öffentlich zugänglich. Bevor diese Daten genutzt 
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werden können, müssen sie erst gefunden und den Daten der amtlichen Statistik kor-

rekt zugeordnet werden. Sobald die Internetseite eines Unternehmens bekannt ist, 

kann diese zum Beispiel auf E-Commerce-Aktivitäten hin untersucht werden. Für wei-

tere Nutzungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Branchen-Klassifikation, wird mit der 

Schaffung der technischen Plattform erstmals die Grundlage geschaffen. Manuelle Re-

cherchen im Internet wären bisher zu aufwändig gewesen. Technischer Partner des 

HSL in Hessen ist die HZD.  

Einen weiteren Ansatz im Bereich der Statistikmodernisierung bildet die fernerkundli-

che Erfassung von Ernteerträgen (FernEE). In diesem Innovationsprojekt werden öf-

fentlich zugängliche Satellitendaten und maschinelle Lernverfahren genutzt, um flä-

chendeckend Ernteerträge von Feldfrüchten zu erfassen. Dadurch kann die Regiona-

lisierung der Erntestatistik bei einer künftig weiter abnehmenden Zahl von landwirt-

schaftlich Berichterstattern nicht nur gewährleistet, sondern auch noch räumlich feiner 

als auf die bisherige Kreisebene gegliedert werden. Ein weiterer Vorteil des Ansatzes 

besteht darin die Schätzungen der Berichterstattenden durch ein objektives und auto-

matisiertes Verfahren zu ergänzen. In einer ersten Projektphase wurde das Verfahren 

im HSL entwickelt und weitgehend automatisiert. In der Folge wurden sehr vielverspre-

chende Ergebnisse für die Erntejahre 2022 und 2023 an sieben Bundesländer ausge-

liefert. Aufgrund der überzeugenden Resultate beschlossen die Statistischen Ämtern 

des Bundes und der Länder, das Projekt unter der gemeinsamen Leitung des HSL und 

des Statistischen Bundesamts für drei weitere Jahre zu finanzieren. Ziel dieser im Mai 

2024 gestarteten Projektphase ist es, den Ansatz weiterzuentwickeln und auf die ge-

samte Bundesfläche auszuweiten sowie perspektivisch in die operative Statistikpro-

duktion zu überführen. Das Projekt zeigt damit auf, wie der Herausforderung rückläu-

figer Berichterstattenden mit dem Einsatz neuer Technologien in der Verwaltung be-

gegnet werden kann. 

2. Rezertifizierung nach den Vorgaben des EU-weiten Siegels „Zertifizierter 
Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Club (ADFC) 

Das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd 
und Heimat hat im Frühjahr 2024 erfolgreich sein im Jahr 2019 erworbenes Siegel 
„Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ rezertifiziert. 

Für die Beschäftigten wurden in den vergangenen fünf Jahren eine Vielzahl an Aktivi-
täten rund um das Rad angeboten, aber auch Verbesserungen z.B. bei den Fahrradab-
stellanlagen geschaffen. So kann zum Beispiel der neue Ladeschrank für Fahrrad-
Akkus vor dem Ministerium erwähnt werden, aber auch die Fahrradreparaturstation 
auf dem Gelände des Ministeriums. 

Die Erhöhung der Nutzung des Fahrrads für dienstliche Fahrten und für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Dienststelle ist ein wichtiger Baustein innerhalb der Bemühungen 
des Landes, das Ziel der klimaneutralen Landesverwaltung zu erreichen.  
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Auch aus diesem Grund hat das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Um-
welt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat eine Rezertifizierung nach den Vorgaben 
des EU-weiten Siegels „Zertifizierter Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ durch den All-
gemeinen Deutschen Fahrrad-Club angestrebt. 

Im Rahmen des Rezertifizierungsverfahrens konnte der Nachweis erbracht werden, 
dass in den sechs Zertifizierungs-Themenfeldern „Information, Kommunikation und 
Motivation“, „Koordination, Organisation“, „Service“, „Infrastruktur“, „Parkraumma-
nagement und andere Komplementärmaßnahmen“ sowie „Kundenverkehr“ die Vorga-
ben entsprechend der Zertifizierungsrichtlinien sehr gut umgesetzt wurden.  

Durch die sehr motivierte Arbeit in diesem Bereich in den vergangenen Jahren konnte 
dem Hessischen Ministerium Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und 
Heimat als einem von nur zwei Arbeitgebern in Wiesbaden wieder das Zertifikat „Fahr-
radfreundlicher Arbeitgeber“ in Gold durch den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club 
verliehen werden. Dies ist etwas sehr Besonderes und zeigt die hohe Qualität der Vo-
raussetzungen für die Rad fahrenden Beschäftigen des Ministeriums. 

3. Landeszentrale für politische Bildung – Digitalisierung der Bildungsarbeit 

Die Hessische Landeszentrale für politische Bildung (HLZ) ist eine Einrichtung des 
Landes Hessen und unmittelbar dem Hessischen Ministerpräsidenten zugeordnet. Als 
einzige hessische Einrichtung führt sie politische Bildungsarbeit im öffentlichen Auftrag 
durch. Die HLZ ist in ihrer inhaltlichen Arbeit frei und politisch unabhängig und unter-
breitet ein umfangreiches Angebot an Maßnahmen zur politischen Bildung im Rahmen 
der Erwachsenenbildung und in der außerschulischen Bildungsarbeit. Im Zeitalter von 
Fake News und „alternativen Fakten“ braucht es ein Angebot der politischen Bildung, 
um den Wert freier und unabhängiger Medien sich selbst praxisnah zu erschließen. 

Die Digitalisierung ist inzwischen in vielen Bereichen der HLZ weit vorangeschritten. 
Neben den Veranstaltungen in Präsenz wurden zahlreiche digitale Veranstaltungsan-
gebote etabliert und fortentwickelt und durch digitale Angebote im Bereich Social Me-
dia und als Website-Content ergänzt. 

Publikationen 

Das Interesse an und die Nachfrage nach Publikationen aller Themenfelder ist nach 
dem Ausbau der digitalen Angebote weiterhin sehr hoch, so dass die digitalen Bestell-
möglichkeiten rege genutzt werden. Dazu tragen auch neue Publikationen zu aktuellen 
Themen im Publikationsverzeichnis, die größere Nachfrage aus den Referaten (auf-
grund der wachsenden Zahl an Veranstaltungen) sowie die zunehmende Präsenz der 
HLZ bei Außenveranstaltungen von Partnern wie der Staatskanzlei oder Ministerien 
bei. Beim Hessentag in Fritzlar konnte ein neuer Besucherrekord am Stand verzeich-
net werden, so dass sehr viele gedruckte Medien durch die Besucherinnen und Besu-
cher mitgenommen wurden. 
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Webauftritt 

Im vergangenen Jahr lag ein weiterer besonderer Fokus auf der Weiterentwicklung 
und Betreuung des Webauftritts.  

Im Rahmen eines Vergabeverfahrens wurde ein neuer technischer Dienstleister aus-
gewählt, der die HLZ in den Bereichen Content Management, technischer Support und 
Weiterentwicklung der Website unterstützt und eine weitere Professionalisierung des 
Webauftritts ermöglichen soll. Die Aufrufzahlen des Webauftritts der HLZ haben sich 
zum einen über die vorgenommenen Optimierungen, aber auch über eine gesteigerte 
Präsenz in den Sozialen Medien stetig erhöht. Im Zeitraum 01. Juli 2023 bis 30. Juni 
2024 wurde die Website der HLZ 813.570 Mal besucht; im vergleichbaren Vorjahres-
zeitraum lagen die Besuchszahlen bei 377.228. Somit hat sich die Anzahl der Aufrufe 
mehr als verdoppelt. 

Im Rahmen der Besuche der Website erfolgten im Berichtszeitraum 3.025.748 Seiten-
ansichten (Vorjahreszeitraum: 2.098.208 Seitenansichten). Hiervon wurde der Menü-
punkt Publikationen und seine Unterseiten 575.897 Mal aufgerufen (Vorjahreszeit-
raum: 587.713 Mal), im Menüpunkt Themen konnten 280.477 Aufrufe erfasst werden 
(Vorjahreszeitraum: 163.913) und der Menüpunkt Veranstaltungen wies in Summe 
82.330 Klicks auf (Vorjahreszeitraum: 48.724). Insgesamt ist damit eine deutliche Stei-
gerung der Webpräsenz der HLZ zu verzeichnen. 

Besonders hervorzuheben ist das Web-Angebot der HLZ „Good News, Bad News – 
Die Macht der Nachrichten“. Es richtet sich an alle Interessierten, insbesondere aber 
an Vertreterinnen und Vertreter der schulischen Bildung und ihre Schülerinnen und 
Schüler. Diese Online-Anwendung schult die Medienkompetenz. Zusätzlich setzen 
sich die Anwenderinnen und Anwender spielerisch und interaktiv sowohl mit der 
deutsch-deutschen Geschichte als auch mit der Rolle und Funktion von (Nachrichten-
) Medien in Demokratien und Diktaturen auseinander. Heutige Nachrichtenphänomene 
wie Framing oder Deepfakes sind Thema, wobei der eigene Nachrichtenkonsum re-
flektiert wird und ein Bewusstsein für die Relevanz unabhängiger Nachrichten und die 
Notwendigkeit der Pressefreiheit erhalten bleiben soll. 

Social Media 

Darüber hinaus konnte der Bereich der Sozialen Medien ausgebaut werden. Dies um-
fasste sowohl die Kommunikation der Inhalte der HLZ, als auch die Nutzung der Sozi-
alen Medien zur Vermittlung von Inhalten der politischen Bildung. Insbesondere im 
Kontext der Landtagswahl 2023 als auch der Europawahl 2024 konnte hierdurch eine 
hohe Anzahl an Bürgerinnen und Bürger erreicht werden. Ein Fokus lag jeweils hierbei 
auf der Social Media Plattform Instagram. Dieser Schwerpunkt ermöglichte es, bereits 
im Rahmen der Landtagswahl 2023 durch eine ausgearbeitete Online-Vermarktungs-
strategie die Inhalte der HLZ an 520.572 Personen zu vermitteln, wobei 3.307.687 
Aufrufe und 49.788 Interaktionen zu verzeichnen waren. 

Neue Wege im Bereich Social Media wurden zudem mit Blick auf die Zusammenarbeit 
mit TikTok-Influencern beschritten, welche es möglich machten, jüngere Zielgruppen 
zu erreichen. Durch die gemeinsam erarbeiteten Videos konnten so in Summe über 
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858.000 Aufrufe erzielt werden. 

Aber auch im Rahmen der Europawahlkampagne, welche der Mobilisierung von Wäh-
lenden und der Informationsbereitstellung diente, erreichten die entwickelten Posts 
eine Vielzahl von Menschen, denen die HLZ bisher unbekannt war. So wurden die 
einzelnen Posts und damit die Inhalte der HLZ von bis zu 84 Prozent Nicht-Followe-
rinnen und Nicht-Followern betrachtet. 

Veranstaltungen 

Das Erfordernis zur Umplanung während der Pandemie hat zu neuen Kooperationen 
geführt, die sich im Normalfall schon aufgrund der räumlichen Distanz nicht unbedingt 
ergeben hätten. Digitale Veranstaltungen ermöglichen es ferner, Referentinnen und 
Referenten zu gewinnen, die nicht erst lange anreisen müssen, um vor einem breiten 
Publikum zu sprechen. Somit stellen digitale Veranstaltungen ein niederschwelliges 
Angebot dar. 

Im Referat – Parlamente vor Ort / Bundeswehr / Freiwilligendienste – kam es u. a. 
aufgrund von zusätzlich zur Verfügung gestellten Mitteln zu einer Steigerung der digi-
talen Veranstaltungen. Die angebotenen Veranstaltungsformen ermöglichen eine ein-
fachere Einbindung in den Unterrichtsplan an den Schulen, werden aus diesem Grund 
gerne nachgefragt und sollen deshalb auch weitergeführt werden. Da aber Veranstal-
tungen von der persönlichen Begegnung und dem direkten Austausch mit dem Publi-
kum leben, soll es nicht zu einer Überhöhung des digitalen Vortragsangebots kommen. 
Der Ausbau der technischen Möglichkeiten hat dennoch dazu geführt, dass Gäste ein-
geladen werden können, die nicht mehr in der Lage sind, lange Anfahrtswege zurück-
zulegen, oder gar aus einem anderen Land zugeschaltet werden können und eine Ein-
ladung eher ausgeschlagen hätten, als einen Vortragstermin wahrzunehmen. Auch 
Lehrkräfte in Hessen erreicht die HLZ oft eher mit digitalen Angeboten nach der Schule 
als mit Veranstaltungen vor Ort. An diese positiven Erfahrungen lässt sich anknüpfen. 
Insbesondere in den Wintermonaten mit schlechten Wetterbedingungen sind viele In-
teressierte eher dazu geneigt, Online-Angebote in Anspruch zu nehmen als eine An-
reise zu einem Präsenztermin in Kauf zu nehmen. 

Podcasts 

Die HLZ hat während der Pandemie umgehend das Instrument der Podcasts zur Ver-
mittlung politisch bildender Inhalte als ergänzendes Angebot oder gar als Alternative 
zu ausfallenden Veranstaltungen erkannt und genutzt. Inzwischen sind nahezu alle 
Referate mit der Produktion von Podcasts befasst. Es hat sich herausgestellt, dass 
nicht nur aktuelle Angebote, sondern auch etwas länger zurückliegend produzierte Po-
dcasts nachgefragt sind. 

Es gibt eine Vielzahl politisch-historischer Themen, die in den Podcasts behandelt wer-
den. Die Podcasts ergeben einen Querschnitt der aktuell diskutierten politisch-histori-
schen oder fast tagesaktuellen Themen. Hier ist insbesondere der mittlerweile fünftei-
lige Podcast zur Geschichte der RAF in Hessen sowie den dreiteiligen Podcast „Stu-
dienreise“ zur Vorbereitung von Besuchergruppen der Grenzgedenkstätten Point Al-
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pha und Schifflersgrund zu benennen. In der Reihe „Fast vergessen“ werden histori-
sche Ereignisse aufbereitet, die in der öffentlichen Diskussion zwar präsent sind, deren 
inhaltliche Darstellung aber dazu beiträgt, dass man sich schnell faktensicher informie-
ren kann. Hier werden so unterschiedliche Themen wie u. a. „Der Hitler-Stalin-Pakt“, 
der „Herero-Aufstand“, „Die Schlacht am Waterberg 1904“, „Die im Dunkeln sieht man 
nicht. Stasi-Spitzel bei der Aktuellen Kamera“ oder auch „Das Erbe von Srebrenica“ 
von fachkundigen und namhaften Historikern und Politologen aufbereitet, dargelegt 
und kommentiert. 

Die Reihe „Literatur und Politik“ wird ebenfalls kontinuierlich fortgeführt und hat sich in 
Podcast-Form als erfolgreiche Alternative zu Veranstaltungen etabliert. Zu aktuellen 
Themen wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine werden Hintergründe darge-
stellt, es gibt einen Podcast zur Globalgeschichte Afrikas und – passend zum Jubiläum 
– einen Beitrag zur Revolution von 1848/49. 

Die Reihe „Was ist die EU?“ erklärt deren Arbeits- und Funktionsweise. Inzwischen 
liegen zehn Folgen vor. Aktuell befindet sich der Podcast „Die USA vor der Wahl: Wer 
– wie – was – warum?“ in der Fertigstellung. Außerdem werden vorrausichtlich im Au-
gust die ersten Folgen der 10-teiligen Reihe zu den EU-Beitrittskandidaten hochladen. 
Auch zu den Themen „Jüdisches Leben, Geschichte und Kultur in Hessen“ wurden im 
Berichtszeitraum vier weitere Folgen produziert. Dieses Projekt zeichnet sich u. a. 
durch die kostenlose Zurverfügungstellung von digitalem didaktischen Material aus, 
das den Einsatz der Podcasts im Unterricht, in der universitären Lehre oder in der 
außerschulischen politischen (Jugend-)Bildung möglich macht bzw. erleichtert. Eben-
falls hervorzuheben ist die Reihe „Wir Hessen und die Bundeswehr“, die durch die 
„Zeitenwende“ und den damit verbundenen politischen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen eine besondere Aktualität erfahren haben und in 2024 mit drei neuen Folgen 
fortgeführt wird. 

Somit haben sich die Podcasts bei der HLZ fest im Angebot etabliert. Mittlerweile 13 
Podcastreihen sind auf der Webseite der HLZ zu finden sowie auf allen gängigen Po-
dcast- Plattformen wie Spotify, Deezer, SoundCloud und Apple Podcasts abrufbar. Die 
Zugriffszahlen sind weiter hoch, sodass dieses Format eine hervorragende Ergänzung 
zu Veranstaltungen, Tagungen und Seminaren darstellt. 

Gedenkstättenarbeit 

Ein weiteres Feld, auf dem die Digitalisierung stark ausgeweitet worden ist, ist die Ge-
denkstättenarbeit für die Opfer des Nationalsozialismus. Die Fahrten zu den Gedenk-
stätten des Nationalsozialismus in Hessen und darüber hinaus, konnten nach der Pan-
demie erneut aufgenommen und mittlerweile sogar ausgebaut werden. Die Antragstel-
lung und Abrechnung erfolgt i. d. R. komplett digital. Gleichzeitig stellen digitale Ange-
bote eine Möglichkeit dar, sich einem Thema zu widmen, wenn eine Exkursion etwa 
zeitlich nicht umsetzbar ist. Ferner wurden mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 
auch Projekte an den hessischen Gedenkstätten gefördert, um die Digitalisierung der 
Angebote vor Ort zu verstärken. Einige Projekte finden nun hybrid für Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in Präsenz sowie online statt. Zusätzlich wurden Mittel aus dem Digi-
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talministerium des Landes für den Ausbau der Bildungsarbeit der hessischen Gedenk-
stätten generiert. 

Auch im Bereich der Aufarbeitung der SED-Diktatur mit den dazugehörigen Gedenk-
stätten findet ein weiterer Ausbau des digitalen Angebotes statt. Hierzu hat die Lan-
deszentrale das digitale Dokumentationsprojekt „Zeitzeugenmemorial“ ins Leben ge-
rufen. Es handelt sich um ein Förderangebot für die Grenzgedenkstätten Point Alpha 
und Schifflersgrund, welches angesichts des drohenden Aussterbens der Zeitzeugen-
generation neue Wege der Aufarbeitung der SED-Diktatur eröffnen soll. Es bezweckt, 
professionelle Interviews mit Zeitzeugen aufzuzeichnen, die über verschiedene As-
pekte der SED-Diktatur aus eigenem Erleben Auskunft geben können, und ein virtuel-
les Memorial entstehen zu lassen, das Erinnerungen festhält und in einem Online-Por-
tal digital zur Verfügung stellt. Die Erarbeitung und Digitalisierung der Zeitzeugeninter-
views durch die Gedenkstätten wird laufend fortgeführt. Die Entwicklung des Online-
Portals steht aktuell kurz vor der Fertigstellung und Veröffentlichung. 

Fazit 

Mit dem Umzug der HLZ in den „Welfenhof“ an der Mainzer Straße im Sommer 2022 
sind die technischen Möglichkeiten für digitale Angebote verbessert worden und kön-
nen zukünftig auch entsprechend vielfältig genutzt werden. Die Weiterentwicklung der 
digitalen Angebote ist ein fortlaufender Prozess und wird von den Zielsetzungen wie 
vorhandenen Mitteln abhängen. Es wird auch in Zukunft darum gehen, die Angebote 
des Hauses weiterhin so zu entwickeln, dass diese sich gegenseitig ergänzen und 
gegenseitig beleben. Die Angebote werden vor allem auf ein Publikum ausgerichtet, 
das in erster Linie digital angesprochen werden möchte.  

Das „traditionelle“ Veranstaltungswesen soll und darf bei alldem aber nicht vernach-
lässigt werden. Es ist anzumerken, dass Online-Angebote nicht den unmittelbaren Dis-
kurs ersetzen können, der in der politischen Bildungsarbeit unverzichtbar ist. Auch 
wenn es inzwischen technische Tools gibt, digitale Veranstaltung so aufzubereiten, 
dass auch ein Austausch möglich ist, bietet dies eine deutlich geringere Plattform zur 
Interaktion zwischen den Teilnehmenden. Dies gilt auch für vertiefende Erörterungen, 
die sich im Zusammenhang mit digitalen Diskussions- und Vortragsveranstaltungen 
ergeben und die eine andere Qualität haben, als Diskussionen und Erörterungen in 
Präsenz haben können. Deshalb muss neben den digitalen Angeboten die Gelegen-
heit zur persönlichen Begegnung ermöglicht werden. 
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